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So urteilen Medien und Wissenschaft

„Für alle ein Gewinn“ FAZ

„Ein Werk für die Ewigkeit“ 
Michael Naumann, DIE ZEIT

„Mehr als ein Nachschlagewerk“ 
Frankfurter Rundschau

„Umfassende Information in verständlicher Sprache“ 
Deutschlandradio

„Ein Unternehmen, das seine hochgesteckten 
Ansprüche kompetent und zuverlässig, 
tatsachen- und ideenreich einzulösen vermag.“ 

Prof. Dr. Jürgen Kocka, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

„Insgesamt kann man den Artikeln bescheinigen, 
dass sie komplex und kenntnisreich geschrieben sind, 
dass sie sowohl die sachliche wie die geschichtliche 
und historiographische Dimension mitberücksichtigen 
und … auf der Höhe der Forschung stehen.“ 

Prof. Dr. Winfried Schulze, Historisches Seminar 
der Ludwig-Maximilian-Universität München



Enzyklopädie der Neuzeit – ein Gemeinschafts-

unternehmen von Kulturwissenschaftlichem

Institut im Wissenschaftszentrum Nordrhein-

Westfalen (Essen) und J.B. Metzler Verlag

(Stuttgart/Weimar)

Die Absicht
Die Enzyklopädie der Neuzeit setzt die beiden

vom Verlag J.B. Metzler erfolgreich abgeschlos-

senen Enzyklopädien Der Neue Pauly (18 Bände

plus Registerband) und Lexikon des Mittelalters

(9 Bände plus Registerband) fort. Sie umfasst

im Kern die vier Jahrhunderte von 1450 bis

1850 und will diese begrifflich und sachlich

erschöpfend erschließen. Unter den vor allem

fremdsprachigen Lexika und Handbüchern, die

es zu diesem Zeitraum gibt, zeichnet sich die

neue Großenzyklopädie dadurch aus, dass sie

zum ersten Mal die Frühe Neuzeit (bis etwa

1750) und die Revolutionäre Neuzeit (bis etwa

1850) als durchgehende Entwicklung erfasst.

Sie behält dabei im Blick, dass diese Epoche

vielfach mit der Moderne verbunden ist. 

Die neue Enzyklopädie orientiert sich in ihrem

sachlichen Anspruch am aktuellen Wissen-

schaftsstand in allen historischen Fächern. Sie

setzt sich aber nicht einfach aus einzelnen

Fachenzyklopädien zusammen, sondern betont

die übergreifenden Momente eines kulturge-

schichtlichen Zusammenhangs aller Entwicklun-

gen, Lebensformen und Erkenntnisrichtungen

der Zeit. Die Beiträge sprechen eine allgemein

verständliche, transparente Sprache. Die

Enzyklopädie der Neuzeit ist daher von hohem

Interesse für alle historischen Richtungen der

Geistes- und Naturwissenschaften.

Die Enzyklopädie im Porträt

Der zeitliche Rahmen
Die Neuzeit als Epoche zwischen dem Mittel-

alter und der Moderne beginnt etwa Mitte des

15. Jahrhunderts mit der Verbreitung des Buch-

drucks, mit den großen Entdeckungsfahrten und

dem Kontakt der europäischen Völker mit bisher

unbekannten Ländern und Zivilisationen, mit

der frühneuzeitlichen Staatsbildung, den

Konfessionalisierungsprozessen im Kontext der

Reformation und mit der methodischen Revolu-

tionierung der naturwissenschaftlichen Welt-

erkenntnis. Sie endet Mitte des 19. Jahrhunderts

mit den grundlegenden Transformations-

schüben, welche die Moderne einleiten: Dazu

zählen die Industrielle Revolution mit ihren 

gravierenden Folgen für die Lebensbedingungen

breiter sozialer Schichten und für die Ausbildung

neuer Klassenstrukturen, der Wandel von Lebens-

formen im Zuge von Urbanisierung, Verwissen-

schaftlichung, technischer Entwicklung und

Professionalisierung, die Entstehung einer

medial gesteuerten Massenkultur, die Bildung

neuer politischer Organisationsformen sowie die

Nationalitätenkonflikte, die sich in der zweiten

Jahrhunderthälfte zunehmend imperialistisch

zuspitzten.

Das Weltbild
Die Enzyklopädie der Neuzeit konzentriert sich

auf das „alte Europa“ als Kernland, allerdings

nicht im Stile eines Eurozentrismus, der die

Neuzeit durch die Brille der späteren „weltge-

schichtlichen“ Hegemonialstellung Europas liest.

Sie erfasst vielmehr unter Gesichtspunkten der

globalen Interaktion die Kontakte und Konflikte

mit anderen – viele Jahrhunderte vor ihrer „Ent-

deckung“, Unterwerfung und Ausbeutung durch
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die Europäer – kulturell hoch stehenden Ländern

und Kulturen. Sie trägt daher den vielschichtigen

Beziehungsgeflechten und gegenseitigen Ein-

flüssen zwischen den Kontinenten Rechnung.

Die Geschichte Europas ist also durchgängig

reflektiert und um den Blick auf die anderen

Welten der Neuzeit ergänzt.

Schwerpunkte
Die Stichwortschöpfung der Enzyklopädie der

Neuzeit sah sich vor eine besondere Schwierig-

keit gestellt, da sie, auch im internationalen

Vergleich, ohne Vorbild ist. Statt allein den

üblichen akademischen Disziplinen wie etwa

Philosophie, Theologie, Physik, Literatur-

geschichte oder Jurisprudenz zu folgen, wurden

Themenfelder gebildet, die sich an den prägen-

den Organisationsformen und Konfliktverläufen,

Mentalitäten und Lebensstilen einer vormoder-

nen Gesellschaft orientieren. Diese Themen-

felder werden von Fachherausgeberinnen und

Fachherausgebern in enger Abstimmung mit-

einander wissenschaftlich verantwortet und

organisatorisch betreut: 

Staat, politische Herrschaft

und internationales Staatensystem 

Schwerpunkte sind, in gesamteuropäischer

Perspektive, die monarchischen und ständischen

Grundlagen der frühmodernen Staatlichkeit,

Kriege und Techniken der Friedenswahrung, die

wesentlichen politischen Bewegungen und

Revolutionen sowie die politischen Ideen, die

sich mit den Leitwerten von Freiheit und Nation

verbanden und ihren Ausdruck in der politischen

Reflexion dieser Epoche fanden.

Globale Interaktion

Die Beziehungen zwischen europäischen und

außereuropäischen Kulturen gewannen in der

Folge der Entdeckung Nord- und Südamerikas

und Australiens sowie in der Ausweitung der

Kontaktzonen mit Asien und Afrika eine neue

Qualität; dies wird anhand von Handelsbezie-

hungen, Sklaverei, wechselseitigen Einflüssen,

Wahrnehmungen und Austauschbeziehungen

aufgezeigt, unter Berücksichtigung des damit

einhergehenden Wandels des europäischen

Selbstbildes.

Recht und Verfassung

Neben öffentlichem Recht, Privatrecht und

Strafrecht werden die Verfahren und Instanzen

der Gesetzgebung, die Entwicklung der Rechts-

wissenschaft, der Rechtsphilosophie, des Natur-

rechts und der Grundrechte, die Institutionen und

Verfahren des Justizwesens sowie die sozialen

Aspekte von Gewalt und Kriminalität dargestellt.

Lebensformen und sozialer Wandel

Gesellschaftliche Änderungen betrafen alle

Bevölkerungsschichten, soziale Gruppen wie

Adel, Bürgertum, Handwerk oder Unterschichten,

die Familie und Geschlechterbeziehungen als

grundlegende Einheiten des Zusammenlebens,

Lebensläufe von der Kindheit bis zum Alter,

agrarische und städtische Lebensstile und 

soziale Organisationsformen. 

Wirtschaft

Im Zentrum stehen die Transformationsschübe

der europäischen Wirtschaft im Zuge von funk-

tionaler Differenzierung, Kommerzialisierung

und zunehmender Ökonomisierung aller

5



Lebensbeziehungen; den wichtigen Entwick-

lungen in Arbeit, Landwirtschaft, Gewerbe,

Handel, Geldwirtschaft, Ernährung und Konsum

und nicht zuletzt in der politischen Ökonomie

wird Rechnung getragen. 

Naturwissenschaften und Medizin

Zu Beginn der Neuzeit setzte eine Revolutionie-

rung des naturwissenschaftlichen und medizini-

schen Denkens ein. Wichtige Themen sind die

Zentren, Medien und Folgen dieses neuen

mathematischen, chemischen, physikalischen

und medizinischen Wissens, welche die

Vorstellungen von Mensch, Welt, Natur, Leben

und Evolution veränderten. 

Bildung, Kultur und Kommunikation

Unter den weiten Kulturbegriff der Enzyklopädie

fallen Humanismus, Renaissance, Aufklärung,

Historismus als zentrale Kulturepochen, das

Bildungswesen, die „kulturwissenschaftlichen“

Disziplinen von der Geschichtswissenschaft

über die Philosophie bis zur Philologie, die

Alltags- und Volkskultur als Inbegriff kollektiver

Mentalitäten, Symbole und Riten, die öffent-

lichen und privaten Kommunikationsformen und

deren Medien sowie auch die Ausbildung eines

neuen Zeitbewusstseins.

Kirchen und religiöse Kultur

Unter religionshistorischen Gesichtspunkten ist

die Neuzeit eine Transformationsepoche mit bis

heute einschneidenden Folgen. Themen sind die

Kirchen, Religionen und religiösen Bewegungen,

deren Koexistenz und Konflikte, Prozesse der

Konfessionalisierung und Säkularisierung, die

Frömmigkeitskulturen, Weltbilder, Symbole und

Praktiken des religiösen Alltags sowie die

Inhalte, Problemstellungen und kulturellen

Kontexte der theologischen Lehren. 

Literatur, Kunst und Musik

Die Enzyklopädie informiert nicht allein über die

Hauptformen und Veränderungen in Literatur,

Theater, Architektur, Malerei, Skulptur und

Musik in den Kunstepochen der Neuzeit, sondern

auch über deren institutionelle Aspekte, kultu-

relle Rahmen und soziale Akteure, über die

ästhetische Theoriebildung und den zeitgenös-

sischen Musik-, Kunst- und Literaturdiskurs. 

Umwelt und technischer Wandel

Die Technik ist nicht nur als materielle Kultur,

sondern als Ausdruck menschlichen Handelns

gefasst, das der Aneignung der Natur und ihrer

Ressourcen dient und eminente Folgen für die

Umwelt zeitigt. Dabei geht es um die technischen

Entwicklungen und ihren gesellschaftlichen

Rahmen, die Träger und Institutionen techni-

schen Wissens, den Technologietransfer, um

Transport und Verkehr, das Montanwesen sowie

Fragen der neuzeitlichen Energiegewinnung.

Alle diese Dimensionen der neuzeitlichen

Geschichte sind bei der Auswahl der folgenden

Musterartikel gleichwertig berücksichtigt. 

Die Herausgeber
Die Gesamtherausgeberschaft der Enzyklopädie

der Neuzeit liegt in den Händen des Kultur-

wissenschaftlichen Instituts, Essen, vertreten

durch den Geschäftsführenden Herausgeber. In

Verbindung mit ihm betreuen 24 international

bekannte Experten die verschiedenen wissen-

Die Enzyklopädie im Porträt
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schaftlichen Gebiete. Weitere 60 Wissenschaft-

ler/innen organisieren als Teilbearbeiter die

Spezialbereiche innerhalb der Themenfelder.

Die Autoren
Über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aus europäischen und außereuropäi-

schen Ländern präsentieren ihr Fachwissen zu

über 5000 historischen Themen. Somit sind

auch alle international wichtigen Ansätze und

Richtungen vertreten.

Die Stichwörter
Die Artikel behandeln sowohl die Ereignisse,

Strukturen und Entwicklungen der neuzeitlichen

Geschichte als auch die analytischen Verfahren,

Konzepte und Probleme der Forschung. Dement-

sprechend sind die Stichwörter einerseits den

Quellensprachen des 15.–19. Jahrhunderts,

andererseits auch der aktuellen Forschung 

entnommen. Die Enzyklopädie eröffnet somit

vielfältige Möglichkeiten, sowohl Detailwissen

zu Einzelphänomenen gezielt nachzuschlagen

als auch Informationen zu historischen Unter-

suchungsansätzen und Interpretationsverfahren

abzurufen. Jeder Artikel schließt mit einer

Bibliographie, die den aktuellen internationalen

Wissensstand zum Thema vermittelt.

Die Abbildungen
Die Enzyklopädie der Neuzeit ist reich bebildert.

Die Illustrationen, Grafiken und Karten veran-

schaulichen Sachverhalte aus allen Wissens-

bereichen nicht allein bildlich, sondern auch

durch aussagekräftige Legenden, welche die

dargestellten Themen präzise interpretieren. 

Die Artikelstruktur
Etwa 100 Schlüsselartikel erschließen die

Grundphänomene der neuzeitlichen Geschichte

länder- und epochenübergreifend. Sie legen die

Fakten und Zusammenhänge komprimiert dar

und führen in die wichtigen Forschungsansätze

und -begriffe ein. Sie dienen der überblicksarti-

gen Orientierung zu größeren Themen und leiten

durch Verweise zu Detailbehandlungen weiter. 

Die etwa 900 Dachartikel konkretisieren auf

mittlerer Ebene wesentliche Gesichtspunkte der

Schlüsselartikel. Sie behandeln zentrale Aspekte

neuzeitlicher Geschichte und Kultur eingehender. 

Der noch konkreteren Information dienen auf

der dritten Ebene die etwa 4000 Einzelartikel.

Sie präsentieren Detailinformationen zu enger

definierten Themen und sind ebenfalls über ein

Netz von Querverweisen mit den Dach- und

Schlüsselartikeln verbunden. 

Das Interimsregister
Die Enzyklopädie der Neuzeit verzeichnet aus

konzeptionellen Gründen keine Personenartikel,

keine Städte- oder Länderartikel. Dennoch argu-

mentieren und informieren die Artikel durch-

gängig auch auf diesen Ebenen. Um die Suche

nach Eigen- und Ortsnamen zu erleichtern, 

veröffentlicht der Verlag ein von Band zu Band

aktualisiertes Zwischenregister, das allgemein

elektronisch zugänglich ist. Ein Registerband

wird diese Informationen auch in gedruckter

Form erschließen.

Essen/Stuttgart, Mai 2004

Friedrich Jaeger

(Kulturwissenschaftliches Institut)

Bernd Lutz ( J.B. Metzler Verlag)

Die Enzyklopädie im Porträt
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Staat, politische Herrschaft

und internationales Staatensystem

Fachherausgeber:
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Globale Interaktion

Fachherausgeber:

Prof. Dr. Helmut Bley (Hannover)

Prof. Dr. Hans-Joachim König (Eichstätt)

Prof. Dr. Stefan Rinke (Berlin)

Dr. Kirsten Rüther (Essen/Hannover)

Teilherausgeber:
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Fachgebiete und Herausgeber

Recht und Verfassung

Fachherausgeber:
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Fachherausgeber:

Prof. Dr. Josef Ehmer (Wien)

Prof. Dr. Friedrich Lenger (Gießen)

Teilherausgeber:

Prof. Dr. Josef Ehmer (Wien)

Prof. Dr. Gudrun Gersmann (Köln)

Prof. Dr. Andreas Gestrich (Trier)

Prof. Dr. Wolfgang Hardtwig (Berlin)

Prof. Dr. Friedrich Lenger (Gießen)

Prof. Dr. Jan Lucassen (Amsterdam)

Prof. Dr. Leo Lucassen (Amsterdam)

Prof. Dr. Reinhold Reith (Salzburg)

Prof. Dr. Edith Saurer (Wien)

Prof. Dr. Wolfgang Schmale (Wien)

Prof. Dr. Claudia Ulbrich (Berlin)

Wirtschaft

Fachherausgeber:

Prof. Dr. Ulrich Pfister (Münster)

Prof. Dr. Werner Plumpe (Frankfurt/Main)

Prof. Dr. Werner Troßbach (Kassel)

Teilherausgeber:

Prof. Dr. Markus Denzel (Leipzig/Bozen)

Prof. Dr. Josef Ehmer (Wien)
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Prof. Dr. Mark Häberlein (Bamberg)

Prof. Dr. Michael North (Greifswald)

Prof. Dr. Werner Plumpe (Frankfurt/Main)

Prof. Dr. Reinhold Reith (Salzburg)

Prof. Dr. Werner Troßbach (Kassel)

Prof. Dr. Clemens Zimmermann (Saarbrücken)
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Fachherausgeber:
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Prof. Dr. Friedrich Steinle (Wuppertal)

Teilherausgeber:
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Fachherausgeber:
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Teilherausgeber:
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Dr. Sicco Lehmann-Brauns (Berlin)

Prof. Dr. Gerrit Walther (Wuppertal)
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Kirchen und religiöse Kultur

Fachherausgeber:

Prof. Dr. Albrecht Beutel (Münster)

Prof. Dr. Walter Sparn (Erlangen-Nürnberg)

Teilherausgeber:

Prof. Dr. Michael Bergunder (Heidelberg)

Prof. Dr. Albrecht Beutel (Münster)

Prof. Dr. Karl Christian Felmy (Erlangen-Nürnberg)

Prof. Dr. Karl-Erich Grözinger (Potsdam)

Prof. Dr. Christian Peters (Münster)
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Prof. Dr. Walter Sparn (Erlangen-Nürnberg)

Prof. Dr. Peter Walter (Freiburg)
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Literatur, Kunst und Musik
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Prof. Dr. Markus Fauser (Osnabrück)

Prof. Dr. Martin Huber (Hagen)

Prof. Dr. Roland Kanz (Bonn)

Prof. Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken)

Prof. Dr. Dirk Niefanger (Erlangen-Nürnberg)r

PD Dr. Ulrich Rehm (Bonn)

Prof. Dr. Susanne Rode-Breyman (Hannover)

Prof. Dr. Silvia Serena Tschopp (Augsburg)

PD Dr. Jürgen Wiener (Düsseldorf)

Umwelt und technischer Wandel
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Prof. Dr. Reinhold Reith (Salzburg)

Prof. Dr. Friedrich Steinle (Wuppertal)

Teilherausgeber:
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Ancien R�gime

1. Entstehung als Schlagwort
2. Versachlichung des Begriffs
3. Historiographisches Epochenkonzept

1. Entstehung als Schlagwort

Das Frontispiz eines politischen�Almanachs vom
Herbst 1791 imaginiert ein halb menschliches, halb
pflanzliches Skelett namens »A.R.« (vgl. Abb. 1). Ehe-
mals m�chtig, wie die Krone auf seinem Sch�del zeigt,
verk�mmert es nun wurzellos; seine Bl�tter »Aristocra-
tie, Klerus, Prinzen« usw. verdorren, weil es sie aus den
»Eink�nften der Emigranten« in dem Kelch kaum noch
ern�hren kann und nur von Kasperlefiguren verteidigt
wird. Als letzte Zuflucht bleibt ihm nichts als ein schma-
ler Landstreifen am rechten Rheinufer. – Ganz anders
das neue Frankreich gegen�ber: Erleuchtet von einem
himmlischen Genius und angeleitet von einer kriegeri-
schen Allegorie Francia, verf�gt es �ber eine stabile Ord-
nung, bestehend aus den Menschenrechten, der �Verfas-
sung und der Devise »La Nation, la Loi et le Roi« (»Nation,
Gesetz und Kçnig«) sowie den �brigen Prinzipien der
gem�ßigten �Revolution: »Freiheit, Eigentum, Sicher-
heit, Widerstand gegen Unterdr�ckung«. Zu ihrer Ver-
teidigung sind die Revolutionstruppen unter General La
Fayette und Marschall Donatien de Rochambeau bestens
ger�stet. Der Rhein markiert hier nicht nur eine geo-
graphische, sondern auch eine Epochengrenze; nach
dem Bildschema des J�ngsten Gerichts trennt er die
neue lichte Welt der revolution�ren Erlçsung vom fins-
teren Zeitalter des A.R., der Epoche der Verdammnis.

Diese Bildsatire visualisiert treffend den Ursprung
des Konzepts A.R. aus der Z�surideologie der �Franzç-
sischen Revolution. Der Begriff entstand postum; er
wurde 1789 im histor. R�ckblick geboren, als die Sache,
die er bezeichnete, starb. Als Gegenbild zur Revolution
umfasste er pauschal das vorausgegangene Gesellschafts-
und Herrschaftssystem in Frankreich seit den Religions-
kriegen (1562–1598), das die Revolution restlos und end-
g�ltig abgeschafft zu haben meinte. Indem die Revolu-
tion sich prinzipiell vom A.R. distanzierte, markierte sie
gleichsam die Stunde Null eines kollektiven Neubeginns
– ein Anspruch, der sich auch im Republikanischen
Kalender von 1793 (�Kalenderreform) manifestierte.

Diente der Ausdruck A.R. in den »Beschwerdehef-
ten« (cahiers de dol�ances) des Fr�hjahrs 1789 noch zur
relativ neutralen Bezeichnung v. a. grundherrschaftlicher
Lasten, deren Reform die Bauern erbaten, so wurde er

Abb. 1: Am Rhein bei Koblenz stehen einander die Emigran-
tenarmee des »A.R.« und die Streitkr�fte des revolution�ren
Frankreichs feindlich gegen�ber. Anonyme Radierung aus:
Etrennes pour les citoyens-soldats et les soldats-citoyens,
1791 (Frontizspiz). Die Personen im Vordergrund verweisen
auf die Devisen der feindlichen Lager: Halten links zwei
Grenadiere die von einer Freiheitsm�tze gekrçnte Standarte
»Frei leben oder sterben« hoch, so bringen rechts ein Ver-
treter der alten Obergerichte (parlements) und der ehemalige
F�rstbischof Rohan ein dreifaches »Halleluja« aus. �ber ih-
nen schwenkt Louis Joseph de Bourbon, Prince de Cond�, ein
Kasperle, w�hrend derMarschall Nicolas de Luckner Jojo spielt.



im Sommer zum negativen Schlagwort der Revolutio-
n�re politisiert. Im Verst�ndnis der �Nationalversamm-
lung, wie es im Dekret zur Aufhebung des r�gime f�odal
(11. 8. 1789) und in der Pr�ambel zur Verfassung von 1791
zum Ausdruck kam, bedeutete A.R. ein politisch-sozia-
les Herrschaftssystem der Unfreiheit und rechtlichen
Ungleichheit, gepr�gt v. a. von Feudalit�t (�Feudalgesell-
schaft), ��mterkauf, despotischer Willk�r sowie st�n-
dischen und kirchlichen �Privilegien; deren gemein-
samer Nenner hieß »Missbrauch« (franz. abus).

Im Verlauf der Revolution spielte das Schlagwort
A.R. bei der politischen Polarisierung eine wichtige Rol-
le. Pierre-Nicolas Chantreaus Pamphletwçrterbuch vom
Dezember 1790 definierte A.R. als die korrupte, nouveau
r�gime dagegen als die wohlt�tige Verwaltung seit der
Revolution, und erl�uterte den entsprechenden Bedeu-
tungswandel von f�nfzig Grundbegriffen als epochalen
Wechsel von dem einen zum anderen System: Dabei
mutierte beispielsweise der Aristocrate vom »Edelmann«
zum »Verschwçrer«, der Citoyen vom »Stadt«- zum
»Staatsb�rger« [1]. Sp�ter brachte ein gewisser Tell Du-
nand die Bedeutung von A.R. in einem Leserbrief an die
Pariser Plakatzeitung Affiches de la Commune auf die
Kurzformel »Un roi, une noblesse et des esclaves« (»Ein
Kçnig, ein Adel, und Sklaven«; 22. 10. 1793). Auf beliebte
Weisen gesungene Straßenlieder trugen zur Popularisie-
rung des Schlagworts bei: so ein Chanson mit dem Titel
Comparaison du r�gime ancien avec le nouveau (1792).
Die radikalrevolution�re Presse kritisierte laufend fort-
bestehende Relikte des A.R., ja Anzeichen einer R�ck-
kehr zu demselben. Zumal Jean-Paul Marats Ami du
Peuple beklagte hartn�ckig, dass die B�rger von der
neuen Verwaltung mehr unterdr�ckt w�rden als unter
dem A.R. [2] und dass er vier Jahre lang umsonst davor
gewarnt habe, die Institutionen des nouveau r�gime mit
den »Handlangern des A.R.« zu besetzen (6. 5. 1793).
Laut Polizeiberichten wurden solche Klagen nach 1794
bei den Anh�ngern der Revolution allgemein. Bis weit
ins 19. Jh. hinein markierte in Frankreich die Frage, ob
man die Restauration des A.R. w�nsche oder f�rchte,
die politische Scheidelinie zwischen Traditionalisten
und Republikanern.

2. Versachlichung des Begriffs

Mit Alexis de Tocquevilles Abhandlung L’Ancien R�-
gime et la R�volution, das 1856 sogleich internationale
Verbreitung erlangte, wurde A.R. vom revolution�ren
Kampfbegriff zum historiographischen Terminus neu-
tralisiert. Der politisch-histor. Schriftsteller und ehema-
lige Abgeordnete lieferte hier zwar keine Definition,
wohl aber eine auf breiter Quellenkenntnis fundierte
Beschreibung des A.R. [9]. Sie war bemerkenswert zwie-
sp�ltig: Einerseits folgte Tocqueville ansatzweise dem

revolution�ren Verst�ndnis, indem er die Andersartig-
keit und die chaotische Vielfalt des A.R. betonte: »Es
herrschte viel mehr Freiheit als heutzutage; dies war aber
eine Art unregelm�ßige Freiheit auf Zeit, die st�ndig
innerhalb der Klassen ausgehandelt wurde und stets
mit der Vorstellung der Ausnahme und des Privilegs
verkn�pft war« [4. Buch II, Kap. 12]. �ber Frankreich
hinaus betrachtete Tocqueville das A.R. als ein europ.
Ph�nomen; seine wichtigsten Merkmale seien �berall die
gleichen: Fraktionierung von �Staat und Gesellschaft,
eine vom �Adel dominierte St�ndehierarchie (�St�nde-
staat), eine variantenreiche �Grundherrschaft zu Las-
ten abh�ngiger Bauern und gemeindlicher Institutionen
[4. Buch I, Kap. 4].

Andererseits wandte Tocqueville sich gegen die Z�-
surideologie von 1789, indem er f�r Frankreich wichtige
Kontinuit�ten zwischen A.R. und Revolution heraus-
arbeitete. Insbes. deutete er den aus der Revolution
hervorgehenden zentralistisch orientierten Verwaltungs-
staat (�Verwaltung) als geradlinige Fortsetzung und
Vollendung ›moderner‹ Entwicklungen unter dem A.R.,
betrieben vom �Absolutismus und von politischen
Theoretikern. Als wichtigste Tendenzen nannte er den
Ausbau des staatlichen Behçrdenapparats (�Behçrde)
zur St�rkung der Zentralgewalt sowie die Zur�ckdr�n-
gung der Adelsgesellschaft und des Korporatismus zu-
gunsten der Rechtsgleichheit (�Gleichheit) und eines
einheitlichen Untertanenverbandes (�Untertan). So ge-
sehen habe der Absolutismus intentionell den Einheits-
staat der Revolution vorweggenommen; die zentralisti-
sche Struktur beider sei die gleiche, nur der »Kopf«
werde ausgewechselt: An die Stelle des Kçnigs sei die
souver�ne �Nation getreten [4. Buch III, Kap. 8].

Mit Tocqueville wurde A.R. zur gel�ufigen Epo-
chenbezeichnung, zun�chst in der franz. Geschichts-
schreibung. Als Hippolyte Taine 1876 sein materialrei-
ches Werk �ber die Urspr�nge des modernen Frankreich
verçffentlichte, betitelte er den ersten Hauptteil L’Ancien
R�gime und den zweiten La R�volution. Dar�ber hinaus
wurde der Terminus A.R. prim�r von angels�chsischen
Historikern rezipiert. Die amerikan. Tocqueville-�ber-
setzung John Bronners �bernahm ihn sogleich (The Old
Regime and the Revolution, 1856), w�hrend er im dt.
Kulturraum lange gemieden wurde, wohl auch aufgrund
seiner stark sozialhistor. Komponente: Wie schon der
erste dt. �bersetzer Tocquevilles, Arnold Boscowitz, den
Buchtitel Das alte Staatswesen und die Revolution (1857)
w�hlte, so �bersetzte Leopold Katscher Taines Ancien
R�gime mit Das vorrevolution�re Frankreich (1877).

3. Historiographisches Epochenkonzept

Im Anschluss an seine Versachlichung und europ.
Verallgemeinerung hat der Begriff A.R. sich in der kri-
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tischen Geschichtswissenschaft des 20. Jh.s weithin
durchgesetzt, allerdings nicht im ›modernen‹ Sinne
Tocquevilles. Als l�nder�bergreifendes Epochenkonzept
zielt er vielmehr in erster Linie auf die Andersartigkeit
und verwirrende Vielfalt des vormodernen Europas,
wobei gelegentlich die revolution�re Wortbedeutung la-
tent mitschwingt. So stellte der belg. Historiker Emile
Lousse 1944 seine umfassende Untersuchung der korpo-
rativen Verfasstheit der europ. Gesellschaften seit dem
Sp�tMA bewusst unter den Haupttitel La Soci�t� d’An-
cien R�gime (21952); Ernest Neville Williams nannte seine
Politik- und Sozialgeschichte der Epoche von 1648 bis
1789 The Ancien R�gime in Europe (1970), weil es ihm um
die traditionellen, nationalstaatsfernen Formen des Le-
bens, Denkens und Regierens ging; Franco Venturi be-
titelte die B�nde 3 und 4 seiner Geschichte Europas im
18. Jh. (Settecento riformatore), gewidmet den Jah-
ren 1768 bis 1789, mit La prima crisi dell’Antico Regime
(1979) und La caduta dell’Antico Regime (1984); was
wiederum die engl. �bersetzung �bernahm: The End of
the Old Regime in Europe (1991). In der franz. Historio-
graphie schließlich ist der Begriff A.R. so selbstverst�nd-
lich, dass er �ber Staat und Gesellschaft hinaus auf alle
geschichtlichen Praxisbereiche ausgedehnt wird, von der
Wirtschaft bis zur Kultur. Die dt. Geschichtsschreibung
verwendet A.R. weniger systematisch und bevorzugt die
»synonymen« Konzepte �Alteuropa oder �Fr�he Neu-
zeit[6].

Eine zusammenfassende Umschreibung von A.R. im
Sinne der Forschung [10. Bd. 1, 13–27]– ein Desiderat
auch in einschl�gigen Fachlexika [5]; [7]–m�sste fol-
gende Charakteristika hervorheben: Zeitlich erstreckte
sich das A.R. im Kern von der Mitte des 17. Jh.s bis
zum sp�ten 18. Jh. in Europa, d.h. sein Beginn fiel zu-
sammen mit der Etablierung von meist monarchischen
Staaten, denen es gelungen war, zumindest im Prinzip
ein Monopol der Anwendung milit�rischer Gewalt zu
erlangen (�Gewaltmonopol). Was seine �konomie be-
trifft, so war die kleinr�umige Agrarwirtschaft (�Land-
wirtschaft) so dominant, dass Grundstoffindustrie und
Textilgewerbe zweitrangig blieben, die Infrastrukturen
f�r �Transport und Verkehr sowie das Bankwesen
(�Bank) sich vergleichsweise schwach entwickelten.
Dem entsprach eine stets von �Epidemien und Teuerun-
gen (�Inflation) gef�hrdete Bevçlkerungsstruktur, in der
die hohen Heirats- und Fruchtbarkeitsraten (�Fertilit�t)
die enorme Sterblichkeit (�Mortalit�t) meist nur m�h-
sam ausglichen.

Wie das A.R. in sozialer Hinsicht von st�ndischen
Privilegien und geringer �Mobilit�t gepr�gt war, von ver-
tikalen und kommunit�ren Solidarit�ten sowie von der
immer noch verbreiteten, wenn auch tendenziell abneh-
menden Neigung zu gewaltsamer Selbsthilfe (�Fehde), so
herrschte in ihm der �Absolutismus nur nominell; denn

auch das politische A.R. – von der Steuerverwaltung bis
zur Justiz – bestand weithin aus regionalem und korpo-
rativemPartikularismus, aus der Privatisierung staatlicher
Funktionen wie beim ��mterkauf und aus einer Vielfalt
sich �berlagernder Einzelregelungen. Kulturell lebten die
Menschen des A.R. in der Spannung von institutionali-
sierter Religion (�Konfessionalismus) und wundergl�u-
biger �Volksfrçmmigkeit, von elit�rer �Bildung einer-
seits und verbreitetem �Analphabetismus andererseits,
von �Schriftlichkeit und M�ndlichkeit. Generell war der
Staat des A.R. trotz der zunehmenden Duldung von
religiçsen �Minderheiten (die jedoch mindere Rechte
hatten) ein Konfessionsstaat.

Anders als bei Tocqueville steht A.R. in der neueren
Forschung also f�r die traditionellen, quasi immobilen
Strukturen des alten Europas – unter Hintansetzung
gleichzeitiger moderner Entwicklungsans�tze wie der
�Protoindustrialisierung und des Aufgekl�rten Absolu-
tismus (�Reformabsolutismus).

� Absolutismus; Alteuropa; Epoche; Franzçsische
Revolution; Fr�he Neuzeit
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Rolf Reichardt

Antikatholizismus
Die Geschichte von Begriff und Ph�nomen ist kaum
erforscht. Fr�he Belege f�r das engl. Begriffs�quivalent
anti-catholicism stammen aus dem viktorianischen Eng-
land, wo sich der protest. A. w�hrend der ersten H�lfte
des 19. Jh.s in zahlreichen societies organisierte (British
Reformation Society 1827; Protestant Association 1835/6;
National Club 1845 [7]; [6]). Im �Antiklerikalismus,
Antipapismus und antirçm. Grundtenor einiger sp�tma.
Reformbewegungen (inklusive der �Reformation) wur-
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den zwar zentrale Gehalte seiner sp�teren Erscheinungs-
formen antizipiert, vom Ph�nomen A. wird man sinn-
vollerweise jedoch erst im Zuge der Formierung kon-
fessioneller Kirchent�mer und im Prozess der �Konfes-
sionalisierung von Staat, Gesellschaft und Kultur in der
Fr�hen Nz. sprechen kçnnen.

Sowohl bei der Entstehung des nzl. �Staates als auch
bei der Konstituierung der protest. Konfession(en) �bte
der A. eine zentrale Integrationsfunktion aus. Die inner-
protest. Konfessionsdifferenzen des 16. und 17. Jh.s wur-
den zu einem guten Teil im Medium antikath. Front-
stellungen zu �berwinden versucht. Zwar bedarf es zur
Herstellung kollektiver Identit�t immer einer Negativfo-
lie und des abgrenzenden Bezugs zu »den Anderen«;
proportional zum Grad der Abweichung innerhalb der
imaginierten eigenen Gruppe steigt jedoch auch der
interne Druck zur Konstruktion einer Antithese. Aus
diesem Grund mag der nzl. �Protestantismus– trotz
aller Parallelen und Wechselseitigkeit – noch mehr als
der �Katholizismus zu Grenzziehungen gezwungen ge-
wesen sein. Immer neue Ausschließungsprozeduren
mussten Binnenpluralit�t nivellieren und konfessionelle
Einheit stabilisieren. Auf der Ebene symbolischer Kom-
munikation wurde eine Vielzahl von Figuren der Ab-
grenzung entwickelt. In den protest. Alterit�tsdiskursen
(�Alterit�t) wurde versucht, die behauptete �berlegen-
heit des Eigenen durch negative Bezugnahme auf die
kirchliche, politische und moralische Kultur des Katho-
lizismus zu repr�sentieren.

Als die nzl. Staatsgewalt realisierte, welche Bedeu-
tung konfessioneller Homogenit�t bei der Herstellung
von Disziplin und Ordnung zukam, wurden staatliche
Institutionen nicht selten zu Fçrderern und f�hrenden
Protagonisten des A. Die starke Politisierung des A.
durch und f�r den �Staat d�rfte auch maßgeblich daf�r
verantwortlich gewesen sein, dass der Begriff »des Ka-
tholischen«, mit dem der A. operierte, immer relativ
unscharf blieb, um so – je nach aktueller politischer
Funktion – unterschiedlich polemisch eingesetzt werden
zu kçnnen. �berhaupt spielten theologische Inhalte im
A. eine viel geringere Rolle als stereotype Konstrukte
�ber die politisch-kulturelle Mentalit�t »der Katholi-
ken«. Theologisch wurde hçchstens argumentiert, um
den Habitus von »Staatsfeinden« herzuleiten: Der kath.
Glaube an institutionelle Vermittlungsinstanzen und die
damit zusammenh�ngende Kirchenbindung wurden da-
f�r verantwortlich gemacht, dass Katholiken im Zwei-
felsfall mehr Priestern und P�psten als F�rsten und
Kaisern die Treue hielten.

Auff�llig ist die lange Haltbarkeit von eingefahrenen
konfessionskulturellen Distinktionsmustern. Nahezu
alle aus dem Kulturkampf der Bismarckzeit bekannten
antikath. Feindbildstereotypen (inklusive der nationalli-
beralen Legitimationsstrategien f�r eine gesamtkultu-

relle F�hrungsrolle der Protestanten) sind bereits im
17. Jh. ausgebildet worden (�Feindbild). Idealtypisch las-
sen sich diese ersten Pr�gungen in den span. besetzten
Niederlanden oder im fr�hnzl. England [5] (im 18. Jh. in
Neuengland [2]) beobachten, wo, nachdem unter Elisa-
beth I. (1533–1603) die eindeutige Positionierung als
protest. Nation stattgefunden hatte, alle sp�teren Reka-
tholisierungstendenzen in der Perspektive eines apoka-
lyptischen Kampfes zwischen dem antichristl. �Papst-
tum und der »wahren protest. Kirche« gedeutet wurden
[1]. In seiner puritanischen Form schrumpfte der engl.
Protestantismus auf eine Bewegung zur Reinigung Eng-
lands von den »kath. Resten« zusammen (�Puritaner);
Abweichler wie die �Qu�ker wurden durch den Vorwurf
des »Krypto-Katholizismus« marginalisiert. Eine Ver-
schwçrungshermeneutik der Unterwanderung des Staa-
tes durch die Papisten (im Besonderen die �Jesuiten)
gipfelte im Aufruf zum »Heiligen Krieg« gegen die rçm.
»Hure Babylon« und zum »Tyrannenmord« am Papst.
Vor den massiven Rekonfessionalisierungssch�ben des
19. Jh.s trat der A. unter dem Einfluss der �Aufkl�rung,
die z.T. ein �berkonfessionelles Christentum propagier-
te, zwischenzeitlich etwas zur�ck.

Trotz des Zwangs zu bin�ren Oppositionen wurden
jedoch l�ngst nicht alle Segmente der Konfessionskultu-
ren in gleicher Weise von den Konfessionalisierungspro-
zessen erfasst. Unter den Eliten waren irenische (auf
Frieden bedachte) Unionsbem�hungen so alt wie die
Kirchenspaltung selbst (�Irenik) [3]; [4]; im Volk
herrschte insbes. auf sozialem und wirtschaftlichem
Feld nicht selten ein pragmatischer Geist der Zusam-
menarbeit zwischen Protestanten und Katholiken. Auch
in der Wissenschaftsgeschichte der konfessionellen
�Theologien kam es vielmehr zu einer paradoxen
Gleichzeitigkeit von Abgrenzung und Austausch – vgl.
die transkonfessionell verlaufenden fr�hnzl. Gnadende-
batten (�Gnadenstreit) oder die protest. Scholastik.
Zwischen Assimilation und Grenzziehung lag ein breites
Spektrum aktiver Aneignung und �bersetzung.

� Katholizismus; Konfessionalismus;
Politik und Religion; Protestantismus
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Arbeitslosigkeit

1. Begriff
2. Arbeitslosigkeit als Schuld

1. Begriff

Aus heutiger Sicht ist endemischer Mangel an Be-
sch�ftigung, der in Krisenzeiten akut wird, geradezu
typisch f�r vorindustrielle Gesellschaften, wobei die
Grenze zwischen �Unterbesch�ftigung und A. stets flie-
ßend ist. Dies gilt auch f�r das sp�tma. und nzl. Eu-
ropa, und zwar in steigendem Maße. Dazu trugen die
K�rze und Unregelm�ßigkeit der Arbeitsverh�ltnisse,
die Nachfrageschwankungen in den Saisongewerben,
wie z. B. der Schneiderei, die variierende Ergiebigkeit
von Lagerst�tten im Bergbau (�Montanwesen) und
viele andere nat�rliche und konjunkturelle Faktoren
bei. Das Ph�nomen der A. wurde im nzl. Europa
durchaus wahrgenommen, diskutiert und – etwa durch
kommunale Bauprojekte (�Baugewerbe) – zu mildern
versucht. Gleichwohl fehlte vor dem 19. Jh. der Begriff
der A. selbst. Dieser paradoxe Befund erkl�rt sich dar-
aus, dass der Begriff der A. voraussetzt, dass potentiell
alle erwerbsf�higen Mitglieder der Gesellschaft zur Si-
cherung ihres Lebensunterhalts einer (abh�ngigen oder
selbst�ndigen) beruflichen T�tigkeit nachgehen (mçch-
ten) und daf�r ein Erwerbseinkommen (Lohn, Gehalt,
Gewinn) erzielen. Zudem impliziert der Begriff der A.
den modernen Sozialstaat, da Arbeitslosenversicherung
und -unterst�tzung zum System der sozialen Sicherung
gehçren, wodurch A. gleichsam »offiziell« anerkannt
wird.

A. im modernen Verst�ndnis bezieht sich zun�chst
auf abh�ngig Besch�ftigte (Arbeiter und Angestellte), die
»arbeitsf�hig« und »arbeitswillig« sind (also auf dem
Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft anbieten), aber keine Be-
sch�ftigung (keinen Arbeitsplatz) »finden« und daher
Arbeitslosenunterst�tzung beziehen. A. in diesem Sinne
l�sst sich ihrem Umfang nach erst ab dem sp�ten 19. Jh.
statistisch genauer bestimmen. Vor dem Ersten Welt-
krieg lag sie auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau
(Jahresdurchschnittswerte in Deutschland unter 3%, in
Großbritannien unter 9%, vgl. [7. 241–261]; [2. 346–
348]), wies aber neben regionalen und branchenspezi-
fischen Unterschieden stets starke saisonale und kon-
junkturelle Schwankungen auf. Zudem beziehen sich die
verf�gbaren Daten vornehmlich auf qualifizierte Arbei-
ter und untersch�tzen daher das Ausmaß der sog. »frik-
tionellen« A. (kurzfristige A. bei Arbeitsplatzwechsel),
die f�r unqualifizierte Arbeiter typisch war.

Angesichts dieser Ausgangslage sind Aussagen �ber
A. vor 1850 nur mit Einschr�nkungen mçglich und nur
unter dem grunds�tzlichen methodischen Vorbehalt zu-
l�ssig, dass damit ein Begriff auf fr�here Gesellschaften

�bertragen wird, den diese selbst nicht kannten und in
denen es noch keinen voll ausgebildeten Arbeitsmarkt
gab.

2. Arbeitslosigkeit als Schuld

In der Antike und im MAwurde A. nicht als soziales
und/oder çkonomisches Ph�nomen verstanden, son-
dern den Betroffenen individuell (als Schicksal oder
Schuld) zugeschrieben (abgesehen von der ma. Tradi-
tion der »freiwilligen« A. durch selbst gew�hlte Armut in
der Nachfolge Christi). Diese Einsch�tzung verfestigte
sich in der Krise des 14. und 15. Jh.s und der çkonomi-
schen Expansion des »langen« 16. Jh.s, als es mit zuneh-
mender Mobilit�t (v. a. der unterst�ndischen Schichten)
und steigender gewerblicher Verdichtung (Anf�nge der
�Protoindustrialisierung im Textilbereich, vgl. �Beklei-
dungsgewerbe, und der Metallverarbeitung) zu einer
deutlichen Ausweitung des Arbeitsmarktes kam, der
durch wachsende Marktanbindung der Produktion zu-
gleich anf�lliger f�r saisonale, konjunkturelle und struk-
turelle Verwerfungen wurde. Die daraus erwachsene A.
nahmen die Zeitgenossen aber nur als »M�ßiggang«
wahr (�Muße). Damit r�ckte A. in dieselbe Kategorie
wie der Bettel, der nun (im krassen Gegensatz zur ma.
Auffassung) als Schande galt (�Bettler).

Almosen sollte es nur noch f�r »w�rdige« Arme
(Blinde, Kr�ppel, Alte und andere Bed�rftige) geben
(�Armen- und Bettelwesen). Dagegen unterlagen die
»starken Bettler« und alle »Arbeiter« (engl. workmen)
ohne Auskommen der Pflicht zur (Lohn-)�Arbeit um
jeden Preis, wie sie erstmals im Statute of Labourers
(1349) Kçnig Eduards III. von England formuliert und
von da an in allen europ. L�ndern bis ins 18. und
zuweilen sogar bis ins 19. Jh. in unz�hligen Armenord-
nungen, Gesetzen und Ordonnanzen fortgeschrieben
wurde. Damit fielen »unw�rdige« �Armut und A. zu-
sammen: Wer »arbeitsf�hig« sei, habe kein Recht auf
F�rsorge; seine A. galt daher als selbstverschuldet. Vom
16. bis ins 19. Jh. wurden, wiederum �berall in Europa,
�Arbeitsh�user errichtet, um den Zwang zur Arbeit ge-
waltsam durchzusetzen. Doch dieses Projekt erwies sich
als Fehlschlag [6]; [5].

Angesichts des starken Bevçlkerungswachstums im
16. und dann vor allem im 18. Jh. (�Bevçlkerung) kam
man allm�hlich zu der Einsicht, dass es unter bestimm-
ten Bedingungen mehr Menschen als Arbeit(spl�tze)
geben kçnne. In diesem Sinne wurde A. nun als Folge
eines latenten �berangebots an Arbeitskr�ften gesehen,
was wiederum nicht unbedingt als Nachteil galt, da es
die Lçhne niedrig halte und damit Wachstumsimpulse
schaffe.

Mit dem Beginn der �Industrialisierung schließlich
wurde A. endlich als genuin çkonomisches (und nicht
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mehr als moralisches) Problem erkannt, das v. a. auf die
sektoralen Verschiebungen der Nachfrage nach Arbeits-
kr�ften und die konjunkturellen Wechsellagen zur�ck-
zuf�hren ist; diese sind bis heute charakteristisch f�r den
industriellen Kapitalismus geblieben. Immerhin scheint
es bereits relativ fr�h gelungen zu sein, die zuvor »�ber-
sch�ssigen« Arbeitskr�fte durch steigende Besch�fti-
gungsmçglichkeiten in den industriellen �Leitsektoren
zu absorbieren. So lag z.B. in Großbritannien die A.
nach neuesten (pessimistischen) Sch�tzungen selbst in
den Depressionsphasen (fr�he 1820er und 1840er Jahre)
nicht �ber 10% [1]; [4]– was aber nichts an den kata-
strophalen Lebensverh�ltnissen der Arbeiterklasse �n-
derte (�Realeinkommen) [8].

� Arbeitshaus; Armut; Lohnarbeit; Unterschichten
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1. Die Expansion in den atlantischen Raum und dessen
Bedeutung f�r das europ�ische Staatensystem
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Auszug:

1. Die Expansion in den atlantischen Raum
und dessen Bedeutung
f�r das europ�ische Staatensystem

1.1. Die Entdeckung Amerikas, ihre Vorgeschichte und
Folgen

1.2. Kampf um die Herrschaft �ber den atlantischen Raum
1.3. Europ�isierung der atlantischen Welt und

Loslçsungstendenzen

1.1. Die Entdeckung Amerikas,
ihre Vorgeschichte und Folgen

Mit der Entdeckungsfahrt des Christoph Kolumbus,
die auf der Suche nach einem Westweg �ber das Ozea-
nische Meer nach Indien am 12. Oktober 1492 zum ers-
ten Mal Inseln auf der Westseite des Atlantischen Ozeans
ber�hrte, begann eine neue Phase der Geschichte sowohl
f�r Europa als auch f�r den bislang den Europ�ern
unbekannten Kontinent – die erste Phase einer �globa-
len Interaktion. Von nun an verlief die Geschichte der
beiden Ufer des Atlantiks parallell: Die gesamte Nz.
hindurch verband eine gemeinsame Geschichte �Europa
und den amerikan. �Kontinent, als der er allerdings erst
von Amerigo Vespucci 1502 erkannt wurde (weshalb
dieser zum Namensgeber Amerikas wurde). Der vierte
Kontinent erschien den Europ�ern als eine fremde
�Neue Welt, f�r deren Wahrnehmung und Beurteilung
die Alte Welt als Folie und Vergleichsebene diente. F�r
Amerika und seine Bevçlkerung bedeutete diese Ent-
deckung (span. descubrimiento) zun�chst gewaltsame
Eroberung, Unterordnung unter fremde Herrschaft, ins-
gesamt Zudeckung (span. encubrimiento) des Eigenen
und Konfrontation mit einer anderen Kultur – euphe-
mistisch �Kulturkontakt. F�r Europa bedeutete sie den
Beginn bzw. die effektive Fortsetzung der (von Portugal
schon seit dem fr�hen 15. Jh. vollzogenen) �Expansion
in den atlantischen (= atl.) Raum.

Ab 1415 waren die portug. �Entdeckungsreisen in
den atl. Raum, nach Nordafrika und an die westafrikan.
Inseln durch den portug. Prinzen Heinrich gezielt gefçr-
dert worden, um neue Zug�nge zu ihren Reicht�mern
zu finden (der deshalb den Beinamen »der Seefahrer«
erhielt, obwohl er selbst nicht zur See fuhr). So hatte
unter der Organisation Heinrichs die Erkundung der
afrikan. K�ste zwischen Kap Bojador und Sierra Leone
sowie die Kolonisierung der Azoren, Madeiras und der
Kapverdischen Inseln begonnen. Die Portugiesen konn-
ten sich dabei auf ihre seem�nnischen und nautischen
Kenntnisse st�tzen, die sie als Fischer und Hochsee-
fischer gewonnen hatten. Sie waren in der �Schiffsbau-
Technik erfahren und entwickelten mit der Karavelle
einen neuen hochseet�chtigen Schiffstyp, der im Hafen
von Lagos gebaut wurde. Zus�tzlich erlaubten neue
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�Navigations-Instrumente (so der Seekompass und das
Astrolabium, ein astronomisches Messinstrument) nun
auch Fahrten �ber den Atlantik.

Hatte Portugal noch im sog. »Mittelmeer-Atlantik«
[6. Bd. 1, 204] (dem Meeresraum zwischen der iber.
Halbinsel, der nordafrikan. K�ste, den Kanaren und
Azoren) operiert, im Lauf des 15. Jh.s den Verlauf der
afrikan. K�ste erkundet, durch p�pstlichen Missionie-
rungsauftrag legitimiert Gebiete erobert und den Seeweg
nach Indien auf der S�droute vorbereitet, so erweiterte
sich mit Kolumbus’ »Entdeckung« der Aktionsradius in
den gesamten atl. Raum. Im Zentrum der sog. europ�i-
schen �Expansion, zun�chst der atl. Expansion, standen
im 16. Jh. die iber. M�chte Portugal und Spanien. V. a.
Spanien profitierte von der Eroberung und anschließen-
den Kolonisierung; denn die �berseeischen Gebiete in
Amerika erschlossen den span. – in geringerem Maß
auch den portug. – Kçnigen neue Ressourcen und damit
neue Quellen der Macht. Die span. Kçnige nutzten diese,
um im Inneren eine starke Zentralgewalt zu schaffen und
im europ. �Staatensystem ihre Machtstellung zu erwei-
tern. Zur Expansion und Kolonisation (�Siedlungskolo-
nisation) in Amerika sah sich Spanien zum einen durch
die mit Portugal getroffenen Regelungen der beiderseiti-
gen atl. Interessen- und Aktionszonen legitimiert, d.h.
durch die Grenzziehung im Atlantik nach Breiten- und
L�ngengraden in den Teilungsvertr�gen von Alc�Åovas-
Toledo (1479) und Tordesillas (1494), zum anderen durch
die von Papst Alexander VI. 1493 ausgesprochene Beleh-
nung mit den neu entdeckten und noch zu entdeckenden
L�ndern. Gerade aufgrund dieses exklusiven Auftrags zur
�Christianisierung und dieses p�pstlich sanktionierten
Ausschlusses anderer europ. M�chte aus dem atl. Raum
behauptete Spanien die ausschließliche Herrschaft im
grçßten Teil Amerikas und im Atlantik.

Die in dieser iber. Phase beanspruchte Monopolstel-
lung blieb von anderen europ. M�chten nicht unange-
fochten. Sie bestritten das Kolonialmonopol von Anfang
an und griffen durch zun�chst noch geduldete Aktionen
von Piraten oder Freibeutern (�Piraterie), die sich auf
den Grundsatz der �Freiheit der Meere und des Handels
beriefen, in den Kampf um die Beherrschung und wirt-
schaftliche Nutzung Amerikas und des Atlantiks ein.
Obwohl es f�r diesen Raum jenseits der sog. »Freund-
schaftslinien« entlang dem nçrdl. Wendekreis des Kreb-
ses, der zwischen Florida und Kuba verl�uft, und dem
Meridian der Azoren keine allgemein verbindlichen zwi-
schenstaatlichen Vertragsbeziehungen wie in Europa gab
[16], betrachtete Spanien derartige Aktionen als illegal.
Kriegerische Auseinandersetzungen waren die Folge.
Portugal und bes. Spanien konnten ihre Monopolstel-
lung behaupten, bis andere europ. M�chte wie England,
Frankreich und die Niederlande ab der zweiten H�lfte
des 16. und zu Beginn des 17. Jh.s technologisch und

organisatorisch in der Lage waren, gezielt in den Kampf
um Kolonialmacht und Seegeltung einzugreifen und
sich einen Anteil an der Kolonialherrschaft in Afrika
und S�damerika, auf einigen Inseln der Karibik und in
Nordamerika zu sichern und an den Reicht�mern Ame-
rikas teilzuhaben.

1.2. Kampf um die Herrschaft
�ber den atlantischen Raum

Dieser Ausgriff zwischen 1580 und 1714, dem Ende
des Spanischen �Erbfolgekriegs, bildete eine zweite
Phase der atl. Expansion: die Ausweitung der Teilhabe
europ. M�chte an der Herrschaft �ber den atl. Raum.
Damit verlagerte sich das politische und wirtschaftliche
Zentrum Europas weg von der kontinentalen Mitte zu
den M�chten mit Zugang zum Atlantik. Bes. nach dem
Zerfall der Personalunion mit Portugal (1640) musste
Spanien den kolonialen Besitz anderer europ. M�chte
(Englands, Frankreichs, der Niederlande) anerkennen.
Zu dieser Zeit wurde die A.W. auch in das europ.
internationale Recht (�Vçlkerrecht) einbezogen: Frie-
densregelungen, die zwischen Spanien und anderen eu-
rop. Staaten f�r Europa getroffen waren, sollten nun
auch jenseits der »Freundschaftslinien« gelten. In ver-
schiedenen Vertr�gen erhielten Holl�nder, Franzosen
und Engl�nder die Freiheit der �Schifffahrt zugestanden;
ihre faktischen Besitzergreifungen in Amerika wurden
legitimiert, so z.B. im Frieden von Rijswijk 1697 die
Abtretung des Westteils der Insel Hispaniola (Haiti) an
Frankreich. Allerdings vermehrten sich mit der Pr�senz
mehrerer europ. M�chte im atl. Raum auch die Kon-
flikte. In dem Maße, wie die Konfrontationen bei der
Ausdehnung der �berseeischen Territorien bes. in Ame-
rika zunahmen, wurde die A.W. immer mehr zu einem
integralen Bestandteil des europ. �Staatensystems.

1.3. Europ�isierung der atlantischen Welt und
Loslçsungstendenzen

Diese Konfliktzeit von 1714 bis ca. 1830 war eine
weitere Phase in der Entwicklung des atl. Raums; die
Konflikte diesseits und jenseits des Atlantiks verkn�pf-
ten sich. Bes. der Gegensatz zwischen England und
Frankreich f�hrte zu einer st�rkeren Verklammerung
Europas und der A.W. mit Auswirkungen auch auf die
�Außenpolitik anderer europ. Staaten. Streitigkeiten in
den Kolonien veranlassten Kriege in Europa (�Hegemo-
nialkriege), w�hrend umgekehrt europ. milit�rische
Konflikte um wirtschaftliche Vorteile, um Handelsrechte
und Kolonialbesitz sich nach Afrika und Amerika aus-
weiteten (�Kolonialkrieg). So kçnnen die Kriege von
1739–1742 (Jenkins’ Ear War), 1740–1748 (King George’s
War), 1754/56–1763 (French and Indian War, parallel zum
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�Siebenj�hrigen Krieg) als europ. Weltkriege gelten.
Auch der Krieg Englands gegen die nordamerikanische
Unabh�ngigkeitsbewegung (�Nordamerikanische Revo-
lution) und die Napoleonischen Kriege bis 1815 (�Befrei-
ungskriege) gehçren als Entscheidungskriege um die
Kontrolle der USA und Kanadas in diesen Kontext. Die
Verklammerung erlaubt es, von einer Europ�isierung
der A.W. zu sprechen, wodurch sich wiederum weitrei-
chende R�ckwirkungen auf das europ. Staatensystem
ergaben. Staaten, deren atl. und kontinentale Position
sich geschw�cht hatte, z.B. Holland, verloren an Ge-
wicht. Staaten wie England, Frankreich und Spanien,
die in der A.W. eine �berlegene Machtstellung und
zugleich auch im kontinentalen Raum politisches Ge-
wicht besaßen, stabilisierten sich als Großm�chte gegen-
�ber den kontinentalen Großm�chten Russland, �ster-
reich und Preußen, die keinen oder nur mittelbaren
Zugang zum atl. Raum hatten.

In dieser Phase begann in den amerikan. Kolonien
der l�ngerfristige Loslçsungsprozess von den europ.
Mutterl�ndern. V.a. Kolonisten europ. Herkunft wurden
sich immer mehr ihrer eigenen Mçglichkeiten und In-
teressen bewusst, verlangten grçßere Autonomie und
erlangten schließlich in Unabh�ngigkeitsbewegungen
ihre politische �Souver�nit�t. Die �nordamerikanische
Revolution und die �lateinamerikanischen Unabh�ngig-
keitsrevolutionen sowie die von der �Franzçsischen Re-
volution ausgehenden Umw�lzungen lassen sich durch-
aus als einheitliche »atl. Revolutionen« deuten [18]; [23].
Seit 1783 in Nordamerika und seit 1810 in Lateinamerika
entstanden jenseits des Atlantiks neue Staaten, die sich –
obwohl europ. Abkunft – zur Konkurrenz in der A.W.
entwickelten, auf Distanz zum europ. Staatensystem dy-
nastisch legitimierter Monarchien gingen, wie es sich in
der �Heiligen Allianz darstellte, und unter dem F�h-
rungsanspruch der USA eine eigene »westl. Hemisph�-
re« zu bilden begannen. In politischer Hinsicht trat damit
eine Trennung von europ. Staatensystem und A.W. ein. In
çkonomischer Hinsicht blieb jedoch aufgrund der hçhe-
ren technologischen Entwicklung und der als internatio-
nales Ordnungsmodell fungierenden europ. gepr�gten
Rechtsgemeinschaft die Vorherrschaft der europ. M�chte
im atl. Raum aufrecht. Das Gef�ge von atl. Raum und
�Europa ist unter dem Begriff des »Atlantischen Systems«
zu einem Erkl�rungsansatz f�r die wechselseitig-funktio-
nalen Zusammenh�nge der wirtschaftlichen Entwicklung
Europas und des atl. Raums geworden.

Helmut Bley/Hans-Joachim Kçnig

Bigamie
B. (Doppelehe von lat. bi, »zweifach«; griech. g�mos,
»Hochzeit«, »Ehe«) bezeichnet das Eingehen einer zwei-
ten �Ehe, w�hrend die erste Ehe noch besteht. Die

fr�hnzl. Definition von B. ist durch das christl. Gebot
der Unauflçslichkeit der Ehe gepr�gt. Daher umfasst sie
nach kath. Auffassung neben der strafrechtlich relevan-
ten Doppelehe (lat. bigamia simultanea oder bigamia
vera, »gleichzeitige« bzw. »echte B.«) alle Ehen, die die-
sem Gebot zuwiderlaufen, wie etwa auch eine zweite Ehe
nach dem Tod eines Gatten (lat. bigamia successiva).

Die B. im engeren Sinne war seit Diokletian (285,
Codex Iustinianus 5,5,2) strafbar; sie blieb als Verstoß
gegen das Monogamiegebot jedoch zun�chst eine rein
kirchliche Angelegenheit. Ab dem Sp�tMA wurde das
Delikt gleichsam von weltlichen Gerichten sanktioniert;
sp�tma. �Stadtrechte sahen f�r B. die �Todesstrafe
durch Ertr�nken oder Enthauptung vor. 1532 wurde die
B. von Mann und Frau in der Peinlichen Gerichtsordnung
�Constitutio Criminalis Carolina (CCC) Kaiser Karls V.
erstmals reichsrechtlich poenalisiert (Art. 121) und, im
Unterschied zur Bambergensis (1507; Art. 146), ohne An-
sehen des Geschlechts als qualifizierter �Ehebruch ein-
gestuft, der mit dem Tode bedroht wurde [3. 155]. Wie
die Gesetzgebung im Alten Reich entzog auch die engl.
B.-Akte (1603), die das Delikt als Kapitalverbrechen de-
finierte, die B. der kirchlichen Gerichtsbarkeit. Das �All-
gemeine Landrecht f�r die preußischen Staaten (1794)
wandelte die Todesstrafe schließlich in eine mehrj�hrige
Zuchthausstrafe um (II, 20 §§ 1066–1068). Erst im 19. Jh.
setzte sich die moderne Rechtsauffassung der B. als Betrug
an der �ffentlichkeit und Verletzung der Eheordnung
durch, ohne dass von der Zuchthausstrafe abgesehen
wurde (Reichsstrafgesetzbuch § 171). Privatrechtlich stellt
die B. als impedimentum ligaminis ein Ehehindernis dar
(B�rgerliches Gesetzbuch § 1309, § 1326).

Politisch brisant war die B. des Landgrafen Philipp
von Hessen. Der protest. F�rst, der 1540Margaretha von
der Sale geehelicht hatte, obwohl er bereits mit Christina
von Sachsen verheiratet war, musste sich, als dies publik
wurde, mit erheblichen politischen Zugest�ndnissen an
Kaiser Karl V. den Dispens von der CCC erkaufen.
Damit wurde die �Reformation zeitweilig in Misskredit
gebracht, da Luther und Melanchthon dem Anliegen des
notorischen Ehebrechers, ihn durch diese Zweitehe aus
seiner Gewissensnot zu befreien, in einem geheimen
Beichtrat stattgegeben hatten. Indem Luther die B. einer
Scheidung (�Eheauflçsung) vorzog, verwies er indes auf
die Unauflçslichkeit der Ehe – eine Haltung, die er
bereits 1531 bez�glich der europaweit diskutierten Schei-
dungsabsichten des engl. Kçnigs Heinrich VIII. von
Katharina von Aragon vertreten hatte. Sobald die poli-
tische Aktualit�t abnahm, war der juristische und theo-
logische B.-Diskurs nur noch von marginaler Bedeutung
[3. 173]. Den Aufkl�rern diente die B. lediglich als De-
monstrationsobjekt in der Naturrechtslehre, etwa Chris-
tian Thomasius, der anhand der B. die Wesensverschie-
denheit von Naturrecht und Offenbarung darlegte (De
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crimine bigamiae, 1685; �Naturrecht und Rechtsphiloso-
phie).

In der sozialen Praxis erwies sich die B. nicht als
Spielart der �Polygamie, sondern als eine bes. Form
der konsekutiven Monogamie. Sie war eine Folge der
restriktiven Scheidungspolitik im fr�hnzl. Europa und
betraf v. a. die mobilen �Unterschichten, denen im Ge-
gensatz zu den herrschenden Schichten, die z.T. Aus-
nahmeregelungen f�r sich erwirken konnten (�Ehe zur
linken Hand), eine Scheidung in der Regel verwehrt
blieb. Trennung vom Ehepartner in Kombination mit
�Mobilit�t der Betroffenen und Anonymit�t in der
Fremde als Folge schlechter Kommunikation und feh-
lender Eheregister sind die typischen Konstanten biga-
mer Ehen. Die Ursachen daf�r, dass statt des ungef�hr-
licheren �Konkubinats eine zweite Ehe riskiert wurde,
sieht die Forschung in pragmatischen Gr�nden, dem
Willen sich einzuf�gen, teilweise auch in der Annahme,
die Trennung sei rechtsg�ltig gewesen [5. 202].

In grçßerer Zahl sind B.-F�lle nur durch Archive der
kath. �Inquisition �berliefert. Auf der Basis der strenge-
ren Ehebestimmungen des �Trienter Konzils (1545–1563)
nahm die rçm. und die span. Inquisition neben �H�resie
zunehmend auch sexuelle �Devianz und damit die B. ins
Visier. Zwischen 1550 und 1700 repr�sentierte die B. ca.
6% aller F�lle, die die span. Inquisition in Europa und der
Neuen Welt verfolgte. Die m�nnlichen Angeklagten (ca.
80%) erwartete eine mehrj�hrige Galeerenstrafe, weibli-
che (ca. 20%) dagegen Ehren- und �Leibesstrafen sowie
mehrj�hrige Haft (�Strafe). Die B.-Akten der Inquisition
haben es Historikern ermçglicht (f�r Mexiko [1]; f�r Ita-
lien [7]), neben der Sanktionspraxis auch das Ehe- bzw.
Scheidungsverhalten von sozialen Gruppen zu unter-
suchen, die sonst kaum in den Quellen vorkommen.

Vor weltlichen Gerichten in der Fr�hen Nz. war B.
ein selteneres, wenn nicht unbekanntes Delikt. Obwohl
als gravierendes Verbrechen eingestuft, waren die tat-
s�chlichen Strafen aus R�cksicht auf bestehende Ehen
milder als vorgeschrieben: Bigame Ehen wurden annul-
liert und die schuldige Partei mit Buß- und Ehrenstrafen
sowie �Verbannung und Geldstrafen belegt (�Buße). Die
Verbesserung der Kommunikationswege und die b�ro-
kratische Erfassung des Personenstandes erschwerte zu-
nehmend das Eingehen einer bigamen Ehe, aber erst die
Erleichterung der Scheidung im 19. und 20. Jh. margi-
nalisierte das Ph�nomen der B. endg�ltig.

� Ehe; Ehebruch; Eherecht; Konkubinat; Polygamie

[1] R. Boyer, Lives of the Bigamists. Marriage, Family, and
Community in Colonial Mexico, 1995 [2] S. Buchholz, Phi-
lippus Bigamus, in: Rechtshistorisches Journal 10, 1991, 145–159
[3] P. Mikat, Die Polygamiefrage in der fr�hen Nz., in:
H. Mertens (Hrsg.), Spektrum. Aufs�tze und Reden von Paul
Mikat, 1995, 147–224 [4] R. Phillips, Putting Asunder. A
History of Divorce in Western Society, 1988 [5] A. Poska,

When Bigamy is the Charge. Gallegan Women and the Holy
Office, in: M. Giles (Hrsg.), Women in the Inquisition. Spain
and the New World, 1999, 189–205 [6] W. Rockwell, Die
Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen, 1904
[7] K. Siebenh�ner, Bigamie und Inquisition in Italien
1600–1750, 2006 (in Vorbereitung).

Katharina Reinholdt

Bildpropaganda

1. Definition
2. Konfessionelle Bildpropaganda
3. Politische Bildpropaganda

1. Definition

Die B. ist �Propaganda mit visuellen Mitteln, d.h.
eine gezielte Verbreitung von Meinungen und Vorstel-
lungen mit Hilfe von Bildern. Bei der Bildkonzeption
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Abb. 1: Hans Baldung gen. Grien, Martin Luther als inspirierter
Heiliger (Holzschnitt, aus: Martin Luther, Acta et Res Gestae
D[omini] Martini Lutheri in Comitiis Principu[m] Wormaciae,
Straßburg, 1524). Die Taube, die �ber dem Haupt des noch
als Augustinermçnch gezeigten Luther schwebt, steht f�r die
Inspiration seiner Schriften (wohl v.a. der �Bibel�bersetzung)
durch den Hl. Geist; der Nimbus (Heiligenschein) spricht f�r die
spirituelle Auserw�hltheit des Reformators. Durch diesen
R�ckgriff auf die Tradition des ma. »Inspirationsbildes« stellte
Hans Baldung Luther in die Nachfolge der oft in dieser Weise
dargestellten Evangelisten und Kirchenv�ter und warb damit
f�r die Akzeptanz von Luthers Lehre.



werden »�berredung« bewirkende Stilmittel wie die lo-
bende �berbietung (�Rhetorik), aber auch �Karikatur
und �Satire eingesetzt.

Die B. war in der Fr�hen Nz. weit verbreitet; der
Begriff hat hingegen erst im letzten Drittel des 20. Jh.s
Eingang in die Forschungsliteratur gefunden. Da die
�Druckgraphik die zeitgleiche Beeinflussung vieler
Adressaten ermçglichte und damit effektiver war als
�ltere Bildtechniken, fand sie durchgehend f�r B. Ver-
wendung. Im 17. und in der ersten H�lfte des 18. Jh.s
dienten auch Wand- und Deckengem�lde, Stuckarbei-
ten, Skulpturen und Bildteppiche vielfach dem gleichen
Zweck.

Ein Grenzbereich der B. ist die kommerzielle �Wer-
bung. In grçßerem Umfang kam die nzl. B. vor allem auf
zwei Gebieten zum Einsatz: auf dem Feld der religiçsen
und dem der politischen Auseinandersetzung.

2. Konfessionelle Bildpropaganda

Die weltanschaulichen Auseinandersetzungen w�h-
rend der �Reformation und der �Bauernkriege lçsten
eine intensive B. aus, die zun�chst von protest. ge-
sinnten K�nstlern, v. a. den Br�dern Barthel und Sebald
Beham sowie Georg Pencz in N�rnberg, getragen
wurde [10]; [9]. Die mçglichen Verfahren der B. wur-
den hier erstmals ausf�hrlich erprobt: sowohl die bild-
liche Empfehlung der Reformatoren (vgl. Abb. 1) als
auch die satirische Diffamierung ihrer Gegner. Im
Zeitalter der �Konfessionalisierung gewann auch die
kath. B. an polemischer Sch�rfe; zugleich versuchten
Gruppen der kath. Kirche, �ber eine stringente Bild-

katechese und Herrscherpanegyrik (�Panegyrik) ver-
lorenes oder gef�hrdetes Terrain zur�ckzugewinnen.
Neben Flugblatt (�Flugschrift) und �Buchillustration
wurden auch �Altarbild, �Deckenmalerei, �Epitaph
und �Grabmal in den Dienst konfessioneller B. gestellt.
Bei ihnen tritt die Polemik zugunsten der Werbung f�r
die jeweils eigene Auffassung zur�ck (evang. B.: z. B.
Lucas Cranach d. J., Epitaph Herzog Johann Friedrichs
von Sachsen und seiner Familie, 1555, Weimar, Stadt-
kirche; kath. B.: z. B. Giorgio Vasari, Allegorie der Un-
befleckten Empf�ngnis, 1543, Lucca, Museo di Villa
Guinigi).

3. Politische Bildpropaganda

Die politische B. der Nz. umfasste verschiedene
Aspekte: die oft zentral gesteuerte f�rstliche B. in eigener
Sache (Staatspropaganda), die strategische, gegen innere
und �ußere Feinde gerichtete B. und die B. rivalisieren-
der sozialer Gruppen innerhalb eines Staates.

Die meisten nzl. F�rsten waren daran interessiert,
�ber B. den Glanz ihrer dynastischen und persçnlichen
Vorz�ge zu vermitteln und damit ihre Machtstellung zu
konsolidieren (�Hof). Im 16. Jh. galt dies zun�chst f�r
Kaiser Maximilian I., der einen ganzen Stab von �Dich-
tern, �Gelehrten und K�nstlern um sich sammelte, um
deren Inventionen f�r seine B. nutzbar zu machen.
Maximilians Wunsch nach monumentalen Zeugnissen
seiner �Genealogie und seiner �Tugenden f�hrte –
neben der Planung f�r sein vielfiguriges Grabmal in
der Innsbrucker Hofkirche – zu wandf�llenden »Rie-
senholzschnitten« (dem Triumphzug mit 54m L�nge
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Abb. 2: George Murga-
troyd Woodward, Freedom
on the Continent, 1803
(kolorierte Radierung). Der
karikierte Napoleon I.
stellt s�belschwingend die
mit Halseisen gefesselten,
knienden Vertreter europ.
Staaten vor die »freie«
Wahl, ob sie Freund oder
Feind sein wollen. Die Ka-
rikatur konnte im Sinne
strategischer B. wirken,
denn sie erl�uterte die
Gef�hrlichkeit des Usurpa-
tors und damit die Berech-
tigung der brit. Kriegs-
erkl�rung an Frankreich im
Mai 1803.



sowie der 3,57m hohen Triumphpforte; [7. 389–418];
[6]).

Parallel zur Entwicklung der absolutistischen Mo-
narchien nahm das Bewusstsein von der Bedeutung
einer staatlich gesteuerten B. zu (Kçnig Gustav II. Adolf
von Schweden betreffend vgl. [3]). Im 17. Jh. �berlagerte
sie alle Formen f�rstlicher �Repr�sentation.

1663 beauftragte Kçnig Ludwig XIV. von Frankreich
seinen Minister Jean-Baptiste Colbert mit der Gr�ndung
von �Akademien zur Entwicklung und Koordination
seiner B. Die Acad�mie des inscriptions entwarf Haupt-
linien und Details der kçniglichen B., die sich in der
Ausstattung von Schlçssern und Parkanlagen ebenso
niederschlug wie in der Medaillenkunst und bei �Festen
[4]. Nicht nur regierende F�rsten, sondern auch Ange-
hçrige des �Adels und des hohen Klerus [1. 173–190]
fçrderten durch B. ihre Akzeptanz. Als Mittel zum
Zweck diente h�ufig ein allegorischer Bezug auf die
familieneigene �Heraldik (z.B. Pietro Berettini da Cor-
tona, Deckengem�lde mit Bienen – der Wappenfigur
der Barberini – im Salon des Palazzo Barberini, Rom,
vollendet 1639) oder ein »Identifikationsportr�t« (z.B.
Dosso und Battista Dossi, Papst Leo X. als hl. Gregor,
ehem. Altarbild im Dom von Modena, 1532; vgl. [5];
[1. 37–62]).

W�hrend solche Erzeugnisse der B., wie auch die im
19. Jh. bedeutende �Schlachtenmalerei, v. a. affirmativ
wirken sollten, richtete sich die strategische B. gegen
milit�rische Feinde: In großem Umfang wurde letztere
im �Dreißigj�hrigen Krieg [3] und w�hrend der Napo-
leonischen Kriege (�Befreiungskriege) betrieben (vgl.
Abb. 2). W�hrend der �Franzçsischen Revolution wur-
den in ganz Europa die ideologischen Gegens�tze durch
B. versch�rft; sie reagierte auf die einzelnen Phasen der
franz. Regimes [2]; [8]. Mit Hilfe beißender Satire si-
cherten die Protagonisten der B. ihren Erzeugnissen die
gew�nschte Aufmerksamkeit.

� Flugschrift; Karikatur; Propaganda; Satire

[1] A. Ellenius (Hrsg.), Iconography, Propaganda and Legiti-
mation, 1998 [2] K. Herding / R. Reichardt, Die Bildpubli-
zistik der Franz. Revolution, 1989 [3] A. Heyde, Kunstpolitik
und Propaganda im Dienste des Großmachtstrebens, in:
K. Bußmann / H. Schilling (Hrsg.), 1648. Krieg und Frieden
in Europa 2, 1998, 105–111 [4] T. Kirchner, Der epische Held.
Historienmalerei und Kunstpolitik im Frankreich des 17. Jh.s,
2001 [5] F.B. Polleroß, Das sakrale Identifikationsportr�t
(2 Bde.), 1988 [6] T. Schauerte, Die Ehrenpforte f�r Kaiser
Maximilian I., 2001 [7] R. Schoch et al., Albrecht D�rer. Das
druckgraphische Werk, Bd. 2, 2002 [8] B. Schoch-Joswig, »Da
flamt die gr�uliche Bastille«. Die Franz. Revolution im Spiegel
der Bildpropaganda (1798–1799), 1989 [9] I. van G�lpen, Der
dt. Humanismus und die fr�he Reformationspropaganda 1520–
1526, 2002 [10] H. Zschelletzschky, Die »drei gottlosen Ma-
ler« von N�rnberg, 1975.

Sibylle Appuhn-Radtke

Blitzableiter
Benjamin Franklin gilt gemeinhin als Erfinder des B. Die
Vermutung, dass die Wolken elektrisch geladen seien,
war zwar schon zuvor ge�ußert worden; in seiner Schrift
Experiments (1751) [1] formulierte Franklin aber erstmals
seine beiden genuin neuen Einsichten: (1) Spitze Metall-
stangen vermçgen �ber große Distanzen hinweg �Elek-
trizit�t (= El.) zu entladen; (2) erdet man diese, kçnnen
sie Geb�ude vor Blitzeinschl�gen bewahren. Die ur-
spr�ngliche Idee war dabei, die El. der Atmosph�re
behutsam abzuf�hren, ohne eine starke Entladung
(Blitzschlag) zu provozieren.

Franklins Vorschlag, mittels Metallstangen El. aus den
Wolken zu »ziehen«, wurde am 10. Mai 1752 in Marly
(nçrdl. von Paris) von seinem franz. �bersetzer, Th.F.
Dalibard, erstmals praktisch umgesetzt. Kurz darauf ge-
lang dies auch Franklin selbst, indem er mit Hilfe eines
Flugdrachens Funken aus der Atmosph�re ziehen konnte.
Diese fr�hen �Experimente mit gut isolierten, also gerade
nicht geerdeten Metallstangen oder -dr�hten waren �u-
ßerst gef�hrlich. Der dt. Naturforscher G.W. Richmann
wurde imAugust 1753 in St. Petersburg durch einen Kugel-
blitz getçtet. Der »sch�tzende« B. ist also im Kontext der
Erforschung der atmosph�rischen El. entstanden.

Eine verl�ssliche Konstruktion des B. musste sich
erst stabilisieren: Anf�nglich wurden f�r den Ableiter
unterhalb der Spitze noch Ketten oder mit Haken ver-
bundene Dr�hte statt durchgehender Materialien ver-
wendet. Auch dass die Erdung im Boden nicht mit
dem Geb�ude verbunden sein darf, bedurfte einschl�gi-
ger Erfahrungen, wie sie in den 1750er und 1760er Jahren
im Umfeld Franklins gemacht wurden [3].

Im Gegensatz zu Britisch-Amerika dauerte es in
Europa mehrere Jahrzehnte, bis sich der B. durchgesetzt
hatte. So waren um 1750/60 durchaus nicht alle Natur-
kundigen von der Schutzfunktion des B. �berzeugt und
fragten sich, ob der B. den Blitz nicht eigentlich erst
anziehe und die Gefahr vergrçßere. In Frankreich stand
der einflussreiche Abb� Nollet, ein Gegner von Franklins
Theorie der El., dem B. ablehnend gegen�ber und ver-
zçgerte dessen Einf�hrung. Der erste B. im dt. Sprach-
raum wurde 1770 auf dem Jacobiturm in Hamburg
angebracht; von einer fl�chendeckenden Verbreitung
kann erst ab den 1780er Jahren die Rede sein. Eine
treibende Kraft war das Milit�r, das seine Pulvermaga-
zine sch�tzen wollte. Es waren aber letztlich insbes. die
Medien der Aufkl�rung, die �Zeitungen und �Zeit-
schriften, die einen regelrechten Propagandafeldzug zu-
gunsten des B. f�hrten. In der Debatte um den B. ist
daher die Einseitigkeit der Quellen zu beachten, in de-
nen fast nur die Bef�rworter des B. zu Wort kommen,
seine Gegner aber nur in Zerrbildern [3].

Die Bedeutung des B. f�r das Selbstverst�ndnis der
�Aufkl�rung ist kaum zu �bersch�tzen [5] und wurde
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von den Zeitgenossen als eine der wichtigsten Errungen-
schaften des 18. Jh.s bezeichnet, nicht zuletzt deshalb,
weil die stets postulierte N�tzlichkeit des experimentel-
len Studiums der Natur durch die Erfindung des B.
geradezu idealtypisch eingelçst worden war. Alt und
neu, r�ckst�ndig und aufgekl�rt, sch�dlich und nutz-
bringend – in kaum einem Bereich ließ sich dies so
eindeutig benennen wie beim Blitzschutz. Traditionelle
Methoden gegen den Blitz wie das L�uten von Kirchen-
glocken oder das Gewittergebet wurden von den Auf-
kl�rern als »abergl�ubisch« diskreditiert (�Aberglaube)
und sogar gesetzlich verboten. Viele dieser Praktiken
hielten sich aber bis weit ins 19. oder gar bis ins 20. Jh.
hinein. Vereinzelt ist auch militanter Widerstand gegen
die Anbringung von B. bzw. deren Zerstçrung belegt,
etwa weil man diese f�r das Ausbleiben des Nieder-
schlags verantwortlich machte.

Die Einf�hrung des B. ist demnach auch unter men-
talit�tsgeschichtlicher Perspektive instruktiv [4]. Der Blitz
galt lange als Strafinstrument Gottes. Die Aufkl�rer –
darunter auch viele Theologen – wollten im B. aber kei-
nesfalls eine »Entwaffnung« Gottes sehen. In diesem
neuen Verst�ndnis galt die �Natur nicht mehr als zerstç-
rerisch und unkontrollierbar, sondern als der mensch-
lichen Ratio zug�nglich und auch als �sthetisch. Denn
nur wer sich vor Blitzschl�gen sicher f�hlt, kann auch
die Schçnheit eines Gewitters genießen. Der Abriss des
metaphysischen Obdachs durch die Naturforschung er-
zeugte andererseits aber auch Sinndefizite wie das
»Skandalon des zuf�llig zuschlagenden Blitzes« [2. 26]
(�Entzauberung der Welt).

Im letzten Viertel des 18. Jh.s war die Schutzfunktion
des B. unter den Naturkundigen nicht mehr umstritten.
Sehr heftig wurde hingegen die richtige Form und An-
bringung des B. debattiert. Denn mit der fl�chendecken-
den Verbreitung des B. war ein betr�chtlicher Markt
entstanden. Nachgefragt wurden aber nicht nur Metall-
stangen, sondern auch Expertisen. Daf�r sicherten sich
im dt. Sprachraum v. a. die Professoren der Physik, in
England und Frankreich die Kçniglichen �Akademien
der Wissenschaften das Monopol. Die mit den Ph�no-
menen der El. ebenfalls bestens vertrauten �Instrumen-
tenmacher und umherziehenden Elektrisierer wurden
auf die Rolle bloßer Handwerker reduziert.

Wissenschaftshistorisch bedeutsam ist die Kontro-
verse von 1777/78 um den Schutz der Pulvermagazine
von Purfleet in London. B. Wilson propagierte »runde«,
also mit einer Kugel versehene B. und versuchte nach-
zuweisen, dass die »spitzen« B. Franklins nicht sicher
seien. Wilson unterlag letztlich, weil seine spektakul�ren
Demonstrationen im Londoner Pantheon ihm den Vor-
wurf des Betrugs einbrachten. Dass sich der brit. Kçnig
auf Wilsons Seite geschlagen h�tte, weil Franklin ein
Vertreter der aufst�ndigen Kolonien war, ist ein Mythos

[3]. Richtig ist, dass Franklin durch die Kombination
von aufgekl�rter Naturforschung und emanzipativem
politischen Engagement zu einer der großen Lichtgestal-
ten der Aufkl�rung stilisiert wurde, wie es in einem lat.
Epigramm von 1778 auf den Punkt gebracht wurde:
»Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyrannis« (»Dem
Himmel hat er den Blitz entrissen, den Tyrannen das
Szepter«).

� Elektrizit�t; Meteorologie; Naturwissenschaft und
Religion; Physikalische Wissenschaften

Quellen:
[1] B. Franklin, Experiments and Observations on Electricity,
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Oliver Hochadel

Brache
Die B. war ein pr�gendes Element des Ackerbaus vor den
epochalen Ver�nderungen, die als �Agrarrevolution be-
zeichnet werden. In die �Fruchtfolgen war meist ein Jahr
integriert, in dem ein jeweils wechselnder, prozentual
gleichbleibender Teil des Ackerlandes unbebaut blieb
(in Zweifelderwirtschaften die H�lfte, in Dreifelderwirt-
schaften ein Drittel etc.) [2. 13 f.]. Die Ruhephase ermçg-
lichte bodenbiologische Regenerationsprozesse und den
Eintrag von Stickstoff aus der Atmosph�re (�Boden).
Das Umpfl�gen der B. (von »brechen«), zuerst im Juni
(»B.-Monat«) durchgef�hrt und dann teils mehrfach
wiederholt (�Bodenbearbeitung), diente der Bek�mp-
fung des �Unkrauts und der �D�ngung.

Die B. war Bestandteil im Weidezyklus der dçrf-
lichen Herden. In den common-field-Systemen (�Flur)
wurden komplizierte Weidereglements entwickelt (�Wei-
dewirtschaft), die von Beauftragten der �Dorfgemeinde
�berwacht wurden [6. 167]. Die B. benutzte man dann
als Weide, wenn die Wiesen zur Heugewinnung gesperrt
waren und im �Wald noch kein Gras aufgewachsen war,
d.h. im Mai und im beginnenden Juni.

Bereits im HochMA wurden vereinzelt Teile der B.
»besçmmert«, d.h. v. a. durch die Aussaat von Wicken
genutzt, die als �Leguminosen die Versorgung der �cker
mit Stickstoff verbesserten. Die Belege stammen aus
S�dengland, Flandern und dem Gebiet um Kçln, wo
sich unter st�dtischem Einfluss fr�h eine intensive
�Landwirtschaft entwickelt hatte [9. 78]. W�hrend Wi-
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cken, ein beliebtes Pferdefutter (�Pferd), abgeweidet
werden konnten, standen diejenigen Teile der B., die
mit Erbsen oder Linsen zur menschlichen �Ern�hrung
bebaut waren, nicht als Weide zur Verf�gung. Der seit
dem 14. Jh. bezeugte Anbau von n�hrstoffzehrenden
Pflanzen wie Kraut, R�ben, Waid (�Farbstoffe) und
z.T. auch Flachs und Hanf (�Faserpflanzen) warf zus�tz-
lich D�ngerprobleme auf.

Hohe Bevçlkerungsdichte, durch Stadtn�he und ge-
werbliche Durchdringung des Landes ermçglicht, be-
g�nstigte im 16. Jh. ein weiteres Vordringen der »Besçm-
merung«, d.h. der Fr�hjahrsbestellung der B. Anders als
in entlegenen Gebieten Niederbayerns, wo Mitte des
17. Jh.s »in die prachvelder zu bauen … verbotten« wur-
de, war in der Umgebung der Tuchmacherstadt Nçrd-
lingen [8. 314, 318] und der Weberstadt Ulm [3. 137] der
Anbau von Flachs, R�ben und Erbsen auf Teilen der B.
bereits Ende des 16. Jh.s in zahlreichen Dorfordnungen
gestattet. Den Konflikt mit der Beweidung versuchte
man dadurch zu lçsen, dass nur kleine Teile der B. zur
Besçmmerung freigegeben wurden. In England dagegen
dr�ngte die Ausdehnung leistungsf�higer Großlandwirt-
schaften bereits im 16. Jh. im Gefolge von �Enclosures
kollektive Restriktionen an einigen Stellen zur�ck. Hier
entstanden Systeme, die keine B. mehr kannten, in den
Midlands z.B. Varianten der �Koppelwirtschaft (conver-
tible husbandry), in denen Getreide- und Futterbau
durch die periodische Aussaat von Kleegras integriert
waren.

In den Mittelmeerl�ndern verbreitete sich mit dem
�Mais bereits im sp�ten 16. Jh. eine neue �Nutzpflanze
auf der B. [2. 65]. Im Pariser Becken [6. 123] und in
Rheinhessen [5. 201] nahm die B.-Besçmmerung erst
um die Mitte des 18. Jh.s merklich zu. In der dçrflichen
Landwirtschaft wurde die B. dort am ehesten zur�ck-
gedr�ngt, wo zahlreiche Kleinstellenbesitzer den markt-
orientierten Anbau von �Gem�se, �Tabak oder Flachs
betrieben, so in der fruchtbaren und verkehrsg�nstig
gelegenen Oberrheinebene [1. 743–746]. �Gutsbetriebe
�bernahmen bei der Besçmmerung der B. dann eine
Pionierfunktion, wenn sie – �hnlich wie in England –
nicht auf Fronarbeit und der Nutzung kollektiver
Rechte beruhten. In der Kurmark Brandenburg waren
um 1800 ca. 20% der B. bebaut [7. 83]. In anderen preuß.
Ostprovinzen sowie in einzelnen s�chsischen, th�ringi-
schen und hessischen Dçrfern wurden Nutzungsintensi-
vierungen dagegen vielfach durch Frondienste (�Fron),
Zehntforderungen (�Zehnt) f�r B.-Fr�chte sowie kollek-
tive und gutsherrliche Weiderechte behindert. Die Auf-
hebung bzw. Ablçsung der Weiderechte und die Aus-
breitung der �Stallhaltung im Zuge der �Agrarreformen
sowie die Steigerung der Nachfrage nach landwirtschaft-
lichen Produkten f�hrten seit 1840 zu einer rapiden
Abnahme der B.-Fl�chen [4. 163–165].

� Boden; Bodenbearbeitung; Flur; Fruchtfolgen;
Landwirtschaft
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Werner Troßbach

Brille

1. Erste Brillenformen
2. Herstellungszentren und Handel
3. Weiterentwicklung und Fertigung

1. Erste Brillenformen

Seit ungef�hr 1200 legte man Halbkugeln aus �Glas
oder Edelstein (Bergkristall, Beryll) direkt auf die
Schrift, um sie zu vergrçßern. Aus diesen Lesesteinen
entwickelte sich schon im 13. Jh. das Augenglas, eine
konvexe Linse, die mit einem Stiel versehen vor das
Auge gehalten wurde. Sowohl der Zeitpunkt der �Erfin-
dung als auch der Erfinder der B. sind – trotz lang-
lebiger Legenden und Geschichtsf�lschungen – nicht
bekannt. Schon am Ende des 13. Jh.s wurden in Venedig
B. angefertigt, die man begrifflich als lat. oculare (ital.
occhiale) von den lapides ad legendum (»Lesesteinen«)
unterschied. Die Gl�ser wurden aus sog. weißem Glas
(Kristallglas) aus Murano bei Venedig gefertigt [3]; [9].

Nietete man zwei Gl�ser an ihren Griffen zusammen,
so entstand eine Niet-B., die auf der Nase festgeklemmt
wurde (vgl. Abb. 1). Eine fr�he Darstellung auf einem
Fresko von Tomaso da Modena im Kloster San Nicol�
von Treviso (1352) zeigt 40 Prediger, darunter einen mit
einem Vergrçßerungsglas in der Hand und einen ande-
ren, Hugo von St. Cher, mit einer Niet-B. auf der Nase
[2. 169]. Auf zahlreichen gotischen Fl�gelalt�ren er-
scheint die B. meist als Attribut von Sch�lern, Mçnchen
oder Aposteln, z.B. bei der �ltesten dt. Darstellung einer
B. (1403) auf dem Wildunger-Altar von Conrad von
Soest oder auf dem Polyptichon Der Tod Mari� des
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Albrechtsaltars (1439), das einen im Messbuch lesenden
Apostel mit Niet-B. zeigt [2. 169, 172]. Die B. diente
zun�chst den Lesenden: Petrarca schreibt 1531 in Posteri-
tati (Brief an die Nachwelt) dass er, da ihn nach seinem
sechzigsten Lebensjahr die Sehkraft verließ, leider zur B.
(ocularium) habe greifen m�ssen [3. 9].

2. Herstellungszentren und Handel

In Deutschland ist die Herstellung von B. seit 1450 in
Frankfurt am Main, 1466 in Straßburg und 1478 in
N�rnberg nachgewiesen, Regensburg folgte; auch in Pa-
ris war die B.-Herstellung seit der Mitte des 15. Jh.s
etabliert. Das niederl. Wort bril soll schon im 14. Jh. in
die dt. Sprache Eingang gefunden haben, wobei der
Plural »Brillen« – wie auch in anderen Sprachen – das
Gl�serpaar bezeichnete [8. 17, 34 f.]. Bis in die zweite
H�lfte des 15. Jh.s wurden B.-Gl�ser nur konvex geschlif-
fen; sie dienten der Korrektur der Altersweitsichtigkeit
(Presbyopie). Nicolaus Cusanus erw�hnt jedoch schon
um 1430/40 Zerstreungslinsen f�r Kurzsichtige; der Abt
Franciscus Maurolicus von Messina beschrieb im 16. Jh.
als erster die optische Wirkung von konkaven und kon-
vexen Gl�sern, die er als »alte Gesicht« (konvex, Sam-
mellinse) und »junge Gesicht« (konkav, Zerstreuungs-
linse) bezeichnete [8. 17, 35 f.]. Mit »Gesicht« bezeichnete
man die Sehkraft, und als »Blçdigkeit« des Auges oder
des Gesichts die Sehschw�che.

Zentren der B.-Herstellung in Deutschland waren
Regensburg, wo die B.-Macher ein »geschworenes« bzw.
z�nftiges �Handwerk bildeten (�Zunft), sowie N�rn-
berg, wo die »Parillenmacher« seit 1568 ein »gesperrtes«
Handwerk waren, bei dem die Arbeitskr�fte nicht
(ab)wandern und die Meister keine fremden �Gesellen
aufnehmen durften. Neben ihren Tçchtern, einem Lehr-
jungen und zwei Gesellen konnten die Meister weitere
Arbeitskr�fte f�r das Glasschleifen (Glasreiben) besch�f-
tigen, sog. St�ckwerker, darunter auch Frauen, die »nach
dem Hundert« bezahlt wurden. Die Meister bezogen das
�Glas von den Glash�tten [5. 69–79]. Im 18. Jh. ent-
wickelte sich F�rth als bedeutender Standort, wo man
v. a. billige Ware herstellte, u. a. Gl�ser, die in einer sog.
Schçpfzange gegossen und in heißem Zustand gepresst
wurden. Eine solche Schçpfzange hat Christian Gottlieb
Hertel 1716 in Vollst�ndige Anweisung zum Glaß-Schleifen
beschrieben; er unterschied nach dem Radius der
Schleifschalen drei Klassen von Brillenbed�rftigen, die
umgerechnet zwei bis vier, vier bis f�nf, oder sechs bis
acht Dioptrien entsprechen [8. 17, 46 f.]; [6. 24].

Bis in die zweite H�lfte des 19. Jh.s wurden B. von
Wanderh�ndlern abgesetzt [7. 379 f.]; [8. 17, 35]. 1583 galt
in N�rnberg das Dutzend als Verkaufseinheit, bis 1675
setzte sich »eine Lade« (acht B. in einer Spanschachtel)
durch; zehn solcher Schachteln bildeten das »Brillenma-
cherhundert« mit 80 St�ck [8. 17, 45]. Die B.-H�ndler
hatten keinen guten Ruf: Georg Henisch vermerkt 1616
in seinem Wçrterbuch Te�tsche Sprach und Weißheit f�r
»Brillen verkaufen« das Synonym »betriegen« [4. 250].
Kr�nitz h�lt noch 1775 venez. B. f�r die besten: »Sonst
werden auch die englischen und pariser von vielen hoch-
gesch�tzt … Von gemeinen Brillen werden sehr viele in
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Abb. 1: Der Hl. Petrus mit einer Nietbrille. Ausschnitt aus der
Predella des Hochaltars der St. Jakobs-Kirche in Rothenburg
ob der Tauber von Friedrich Herlin, die Christus und die zwçlf
Apostel darstellt (1466).



N�rnberg verfertiget, und Dutzend-, Futteral- und St�ck-
weise an die Kr�mer, sonderlich an diejenigen, welche
Hecheln, N�hnadeln und Mausfallen feil umher tragen,
verkaufet« [1. 707]. Auf dem Jahrmarkt waren B. schon f�r
einige Pfennige zu haben, doch B., die ein »Perspectivma-
cher« (opticus) – wie Johann Wiesel in Augsburg f�r
Herzog August von Wolfenb�ttel 1630 auf Bestellung
und f�r eine bestimmten Sehst�rke (»auf 50 Jahr gerich-
tet«) – fertigte, kosteten mehrere Gulden [4. 249–252].

3. Weiterentwicklung und Fertigung

In der Renaissance war die Niet-B. von einer verbes-
serten Fassung verdr�ngt worden. Bei der B�gel-B. wur-
den die Gl�ser durch einen festen, halbrunden Steg
(Nasenb�gel) miteinander verbunden. Die Fassung
wurde aus Holz, Horn, Fischbein oder Leder gefertigt,
aber auch diese B. mussten meist auf der Nase fest-
geklemmt oder mit der Hand gehalten werden. Die
Faden-B., die man mit seitlich angebrachten Faden-
schlingen hinter den Ohren befestigte, war im 16./17. Jh.
in Italien und Spanien verbreitet. In N�rnberg wurden
ab etwa 1616 Draht(klemm)-B. hergestellt, bei denen ein
mit einer Nut versehener Draht um die Gl�ser gebogen
wurde; der Mittelteil des Drahtes fungierte als Nasen-
steg. Mit der Pl�ttm�hle konnte man nach 1640 den
Draht in einem Arbeitsgang flach pressen und mit einer
Nut versehen, und ab 1730 mit der Musierwelle eine
Beschriftung (Meisterzeichen) einpr�gen, wobei man
zun�chst Messingdraht, dann versilberten Kupferdraht
(leonischen Draht) verwendete [8. 17, 45]. Zu Beginn des
18. Jh.s kam die Schl�fen-B. mit seitlichen B�gelstangen
wahrscheinlich in London auf [8. 18, 100]. Daraus ent-
wickelte sich im 19 Jh. die Ohren-B. [8. 18, 104]. Sie
konnte auch beim Gehen getragen werden, wobei das
B.-Tragen durch junge Leute (Kurzsichtige) nicht nur
vom greisen Goethe als respektwidrig empfunden wurde
[8. 18, 111]. Mit dem Klemmer oder Kneifer (pincenez)
kam in den 1840er Jahren eine Form auf, welche sich
beim gebildeten B�rgertum großer Beliebtheit erfreute
[10. 117 f.].

Das Schleifen und Polieren der Gl�ser in mehreren
Arbeitsg�ngen war ein aufwendiger und gesundheits-
sch�dlicher Prozess, da das Glas meist trocken gerieben
wurde [8. 17, 39]. Beim Schleifen vollzog sich der �ber-
gang zur industriellen Fertigung durch den Einsatz der
(zun�chst handgetriebenen) Vielspindelschleifmaschine,
die sich der Prediger Johann Duncker 1801 patentieren
ließ; bei ihr konnten elf Schleifschalen gleichzeitig be-
trieben werden. Bis nach 1850 wurde das Schleifen je-
doch auch von Kindern (�Kinderarbeit) und in Straf-
anstalten verrichtet. Die von Duncker gegr�ndete Opti-
sche Industrieanstalt Rathenow besch�ftigte 1815 f�nf
Kinder und sechs Erwachsene, 1845 67 Arbeiter. In F�rth

wurde die Maschinenschleiferei mit �Wasserkraft 1824
eingef�hrt, �Dampfkraft wurde erst 1846 eingesetzt;
gleichzeitig nahm Carl Zeiss in Jena den Betrieb auf.
Doch noch 1857 wurden in F�rth 2,4Mio. (39%) der
j�hrlich erzeugten 6,14 Mio. Gl�ser von Hand geschlif-
fen. Um 1850 lieferten F�rth und N�rnberg j�hrlich
ca. 7,5Mio. B.-Gl�ser, die in Europa (bes. �sterreich,
T�rkei), Amerika und Ostindien abgesetzt wurden [8. 8,
111 f.]. Seit der Mitte des 19. Jh.s stellte man Presslinge
her, die leichter und schneller zu schleifen waren.

Wenngleich die B. zu den Innovationen des MA
z�hlt, so geschah ihre Ausdifferenzierung und Verbrei-
tung in der Nz. (�Produktinnovation): Die B. d�rfte –
�ber ihre Funktion f�r die Lesenden und Schreibenden
hinaus (�Alphabetisierung) – in vielen Bereichen das
Arbeitsleben wesentlich verl�ngert haben, denn die Au-
genlinse verliert ab dem vierzigsten Lebensjahr an Elas-
tizit�t. Nicht zuf�llig zeigen die Kupferstiche in Jan van
der Straets Nova Reperta (1580) zu den »neuen Erfin-
dungen« auch die – schlecht beleuchteten – Werkst�t-
ten des Uhrmachers, des Kupferstechers und des Des-
tillateurs und jeweils einen �lteren Mann mit B., wo-
mit auch dieser Erfindung Reverenz erwiesen wurde
[7. 376]. Auch in den Darstellungen der �Alterstreppen
erscheint die B. als unvermeidbares Attribut des �Ho-
hen Alters: Ein Holzschnitt nach Zeichnungen von
Tobias Stimmer (um 1560) zu den zehn Altersstufen
zeigt die 60-J�hrige am Spinnrocken mit einer an der
M�tze befestigten B. (M�tzen-B.) In Jost Ammans
�St�ndebuch von 1568 sind die B. »Auff mancherley
Alter gericht / Von viertzig biß auff achtzig jarn /
Darmit das gsicht ist zu bewarn.«

Neben B. mit meist schwachen Sammellinsen wur-
den auch solche mit Zerstreuungslinsen f�r Kurzsichtige
hergestellt. Dennoch erfolgte bis ins 19. Jh. die Klassifi-
kation der Sehst�rke meist nach dem Lebensalter, wenn-
gleich Optikern wie Johann Wiesel bekannt war, dass »es
nit alle mal an den Jaren oder dem alter gelegen« ist
[4. 251]. Erst 1875 wurde mit der Dioptrie eine objektive
Maßeinheit eingef�hrt, welche die Brechkraft einer op-
tischen Linse bezeichnet, deren Brennweite ein Meter
betr�gt.

� Auge; Erfindung; Glas; Innovation; Optik;
Produktinnovation; Technischer Wandel
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Reinhold Reith

Cholera

1. Definition
2. Verbreitung und Bek�mpfung

1. Definition

Der Begriff Ch. findet sich im Hebr�ischen als chaul
rah (»bçse Krankheit«). Ob die Krankheitsbezeichnung
von griech. chol�des (»Ged�rme«) herr�hrt und Darm-
leiden bedeutet, in Anlehnung an die Viers�ftelehre aus
den griech. Worten f�r Galle (ch�los) und Fluss (rh�os)
zusammengesetzt ist (»Gallenfluss«) oder im Hinblick
auf die profusen Diarrhoen mit chol�dra (»Abflussrin-
ne«) identifiziert wurde, ist etymologisch unklar. Anders
als die in Europa seit langem bekannte Gallenruhr (lat.
ch. nostras), die einheimische, unechte Ch., ein durch
verschiedene Keime ausgelçster Brechdurchfall (meist
der Kinder, lat. ch. infantium), war die (echte) ch. asia-
tica bis zum Beginn des 19. Jh.s in Europa unbekannt.
Die Krankheit wird durch das Bakterium Vibrio cholerae
ausgelçst, dessen Toxin zu starkem Durchfall mit Was-
serverlust f�hrt. Erst 1854 wurde der Erreger von Filippo
Pacini als »gekr�mmtes, kommafçrmiges und hoch-
bewegliches Bakterium« beschrieben. Die Erforschung
der Ch. begann der Londoner An�sthesist John Snow,
der erkannte, dass sich ihr Erreger im Darmtrakt der
befallenen Personen ansiedelt und mit dem Stuhl aus-
geschieden wird; er nahm auch bereits eine �bertragung
durch �Trinkwasser an. Beim Auftreten der Krankheit in
�gypten 1883 bem�hten sich eine franz. und eine dt.
Expedition um die Aufkl�rung der Krankheitsentste-
hung. Robert Koch, der Leiter der dt. Expedition, iso-
lierte den Erreger aus dem Darm verstorbener Patienten
und z�chtete ihn in Reinkultur.

2. Verbreitung und Bek�mpfung

Die echte Ch. (asiatica) ist in S�dasien seit dem
4. Jh. v.Chr. bekannt, wurde zuerst in Sanskrittexten
beschrieben und war in Indien (v. a. im Gangesdelta)
beheimatet; seit dem 19. Jh. breitete sie sich weltweit
aus. Ch.-Epidemien in Indien sind bereits zwischen

1770 und 1790 dokumentiert. Mit einem großen Aus-
bruch 1817 verbreitete sich die Krankheit weit �ber ihr
Ursprungsgebiet hinaus, wof�r v. a. drei Voraussetzun-
gen ausschlaggebend waren: der europ. �Kolonialismus
in S�dasien, die deutliche Zunahme von Waren- und
Menschenstrçmen in Richtung Europa und die Entste-
hung großer urbaner Metropolen (�Urbanisierung) im
Gefolge der europ. und nordamerikan. �Industrialisie-
rung, die aufgrund mangelhafter sanit�rer Bedingungen,
st�dtischer �berbevçlkerung und �Armut der Krankheit
ideale N�hrbçden lieferten.

Zun�chst hatte das Bekanntwerden der großen ind.
�Epidemie in Europa wenig Anlass zur Sorge gegeben.
Indien war weit, und die Krankheit wurde den miasma-
tischen Sumpffiebern zugerechnet, demnach nicht als
neue �Pest gedeutet. Zudem hatten die brit. Kolonial-
�rzte James Boyle und James Annesly eine scheinbar
wirksame Therapie entwickelt, die sich als »engl.« Me-
thode auf Aderlass und die Gabe von Opium und Calo-
mel (Quecksilberchlorid) st�tzte. Unruhe und schließ-
lich panikartige Angst entstanden erst, als die Seuche
unerwartet einige çstl. St�dte des russ. Reichs erreichte,
zun�chst 1823 Astrachan, 1830 Orenburg, und sich dann
von dort �ber Moskau, St. Petersburg und Warschau
(2600 Tote) nach Westen ausbreitete.

Vorschub leistete der Westausbreitung der Krankheit
bes. der im Februar 1831 ausgebrochene russ.-poln.
Krieg, den die demoralisierende Wirkung der Seuche
sogar teilweise zum Erliegen brachte. Trotz der schnellen
Errichtung von Sperrkordons und Kontumazanstalten,
in denen Reisende sich einer 10- bis 20-t�gigen Quaran-
t�ne zu unterziehen hatten, sowie systematischer Ge-
p�ck-, Kleidungs- und sogar Briefr�ucherungen mit Es-
sig-, Schwefel-, Salpeter- und Chlord�mpfen erreichte
die Ch. 1831 Preußen zuerst in Danzig und Kçnigsberg.
Erfolglos blieben Versuche, Berlin durch die Einrichtung
von 60 »Schutzbezirken gegen die Ch.«, besondere Qua-
rant�nemaßnahmen sowie durch die Etablierung einer
Schutzkommission nach außen und innen abzusichern.
Bes. betroffen waren die Armenviertel im Norden und
Osten der Stadt und Quartiere in der N�he von stehen-
den oder kaum bewegten Gew�ssern. Allein in Berlin
forderte die Ch. 1 462 Menschenleben, unter ihnen das
des Philosophen G.W.F. Hegel.

Exemplarisch f�r den Ausbruch der Seuche in ande-
ren europ. Metropolen ist London, das die Ch. im
Februar 1832 vermutlich auf dem Seeweg aus Hamburg
erreichte. Es gab dort, anders als in Kontinentaleuropa,
bereits ein gut ausgebautes �Wasserleitungs-System, an
das etwa 180000 Haushalte angeschlossen waren (�As-
sanierung). Andererseits hatte die steigende Ausstattung
der Haushalte mit Wasserklosetts zu einer immensen
Verschmutzung der Themse gef�hrt. Im Gebiet derjeni-
gen Wasserversorgungsgesellschaften, die bereits mit Fil-
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ter- und Sedimentierungsanlagen ausger�stet waren,
blieb die Anzahl der Ch.-Kranken und -Toten niedrig.
Im Versorgungsgebiet der Southwark Water Works aller-
dings stieg sie dramatisch, da diese ungefiltertes Them-
sewasser mit den Dejekten der Erkrankten unmittelbar
gegen�ber eines Hauptausflusses der Londoner Kanali-
sation absaugte und ins »Frischwasser«-Leitungsnetz
pumpte. Insgesamt lag aber wegen der fortschrittlichen
Wasserversorgung Londons die Ch.-Gesamtmortalit�t
bei nur bei 0,34% (vgl. Berlin 0,6%) gegen�ber Paris
mit mehr als 2% und 18402 Toten.

Aus Paris berichtete Heinrich Heine am 19. April
1832 f�r die Augsburger Allgemeine Zeitung, bes. »allerlei
Eis und sonstig kaltes Getrinke« habe den Ausbruch der
Krankheit befçrdert. Trotz eilends eingeleiteter Maß-
nahmen (Commission sanitaire, Bureaux de secours)
habe man aber die Seuche nicht bek�mpfen kçnnen.
Als schließlich das Ger�cht aufkam, die Ch. sei durch
vergiftete Lebensmittel ausgebrochen, sei es zu gewalt-
t�tigen �bergriffen auf Lebensmittel- und Getr�nke-
h�ndler gekommen.

Nordamerika erreichte die Ch. auf dem Seeweg noch
1832 durch engl. Emigranten. Bes. New York, Colum-
bus /Ohio und andere grçßere St�dte der Ostk�ste wur-
den heimgesucht. Die zweite Ch.-Welle w�tete 1848–
1849 bes. in New York, wo allein in New York City
4000 Menschen der Krankheit erlagen.

Global lassen sich seuchenhistorisch vor 1850 drei
Pandemien der Ch. unterscheiden: 1817–1825 (Osteuro-
pa), 1826–1837 (Russland, Mitteleuropa und Amerika)
und 1846–1862 (Russland, Mitteleuropa und Amerika).
Insgesamt war die Bilanz der Ch. �beraus bedr�ckend;
sie �berraschte die europ. �Bevçlkerung vollkommen
unvorbereitet. Es gab in der vorbakteriellen Epoche
keine rationalen Erkl�rungs- oder gar Therapievorschl�-
ge. Als Vorbeugemittel nennt der Brockhaus von 1837
allenfalls: »Furchtlosigkeit, eine n�chterne Lebensweise,
Vermeidung von Erk�ltungen, Schwelgereien, Ausschwei-
fungen, �berm�ßigen geistigen undkçrperlichenAnstren-
gungen.« Seuchenhygienisch wirksame Maßnahmen
konnten erst nach der Entdeckung des bakteriell-hygie-
nischen Ursache-Wirkungszusammenhangs am Ende des
19. Jh.s entwickelt werden.

� Demographische Krisen; Epidemie; Krankheit;
Medizin; Stadthygiene
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Wolfgang U. Eckart

Cuius regio, eius religio
Das Schlagwort C.R.E.R. (lat. »Wes das Land, des der
Glaube«) wurde vom evang. Kanonisten Joachim Ste-
phani Anfang des 17. Jh.s f�r die Bestimmung des
�Augsburger Religionsfriedens vom 29. 9. 1555 gepr�gt,
wonach den Reichsst�nden f�r ihre Territorien die Frei-
heit der Entscheidung zwischen Katholizismus (�Rç-
misch-katholische Kirche) und Luthertum (�Protestan-
tismus; �Evangelische Kirchen) zugestanden wurde. Da-
mit war der �Ewige Landfriede von 1495 auf religiçse
Belange erweitert und das Reichsketzerrecht daher end-
g�ltig nicht mehr auf die lutherischen L�nder anwend-
bar (�H�resie). Die damit erfolgte Verlagerung der reli-
giçsen Einheit vom Reich auf die Territorien stellte sich
bald als irreversibel heraus, wenngleich jene weiterhin
als w�nschenswert galt (§§ 139 und 140). Die der Regel
C.R.E.R. zugrunde liegende Idee der weltlichen Reli-
gionshoheit wurzelt im ma. Konzept der Einheit von
Herrschaft, Recht und Religion. Die bereits vorreforma-
torisch akzeptierten kirchenhoheitlichen Eingriffsrechte
der weltlichen Obrigkeit in Verbindung mit den offenen
Formulierungen des Reichsabschieds von Speyer (1526)
wurden von den evang. Reichsst�nden bereits vor 1555
im Sinne des Prinzips C.R.E.R. eingesetzt. Im Ganzen
stellt die reichsrechtliche Verankerung dieses Grundsat-
zes den Abschluss und Hçhepunkt einer sp�tma. Ent-
wicklung dar. Indem er das konfessionelle Zeitalter ein-
l�utete (�Konfessionalisierung), bedeutete er aber auch
den �bergang zu nzl. politischen Strukturen.

Der Grundsatz C.R.E.R. in Verbindung mit einer
Reihe von flankierenden Maßnahmen des Augsburger
Religionsfriedens (reservatum ecclesiasticum, lat. f�r
»Geistlicher Vorbehalt«, und Declaratio Ferdinandea,
die Sonderbestimmung f�r die Reichsst�dte) stellte ei-
nen m�hsam erarbeiteten Kompromiss dar, der mit
einigen Unklarheiten verbunden war. Er konnte daher
politisch, juristisch und theologisch vielf�ltig gedeutet
werden, je nachdem, ob er der �Staatsr�son oder der
Politik der Konfessionsparteien dienen sollte. Der kon-
fessionelle Konflikt war zwar f�r einige Zeit einge-
d�mmt, konnte aber erst nach der Katastrophe des
�Dreißigj�hrigen Krieges (1618–1648) durch die den
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�Augsburger Religionsfrieden (1555) erg�nzenden und
erweiternden Bestimmungen des �Westf�lischen Frie-
dens (1648) entsch�rft werden. Damit waren die Grund-
lagen f�r das Reichskirchenrecht bis zum �Reichsdepu-
tationshauptschluss 1803 geschaffen.

Entscheidend f�r die weitere Entwicklung des
Reichskirchenrechts (�Kirchenrecht) war, dass mit der
Verlagerung der Konfessionseinheit von der Reichsebene
auf die Territorialebene ein Verrechtlichungsschub so-
wohl auf der Ebene der �Reichsverfassung als auch in
den Territorien verbunden war. Auf der Reichsebene
wurde der Grundsatz von der �Reichspublizistik immer
mehr als eine »staatsrechtliche, politische Maxime in
prinzipieller Distanz von jeglicher theologisch-kirchli-
chen Begr�ndung, Legitimierung, Inhaltsbestimmung
und Begrenzung der territorialen Religionsherrschaft
weltlicher Obrigkeit« [2] gesehen. Im Kontext der aus
fr�hnzl. Sicht bes. wichtigen Staatsaufgabe, der Aus-
�bung des �Kirchenregiments, entstand eine komplexe
Verfassungsordnung, welche den �Parit�ts-Grundsatz
und eine erste Parteienbildung durch die Religionspar-
teien einschloss. Auf der Ebene der �Territorien hin-
gegen fçrderte der Grundsatz C.R.E.R. die Ausbildung
des �Absolutismus. W�hrend das Reich »fçderalisiert«
wurde, kam es mit Hilfe des Kirchenregiments auf der
Ebene der Territorien zu einer St�rkung der staatlichen
Obrigkeit. Andere Herrschaftstr�ger innerhalb der Ter-
ritorien wurden zur�ckgedr�ngt, f�r Parteienbildung
war hier kaum Platz.

Das mit dem Augsburger Religionsfrieden anbre-
chende konfessionelle Zeitalter stellt eine �bergangs-
phase zur nzl. F�rsten- bzw. Staatssouver�nit�t dar. F�r
den Bestand des nzl. �Staates schien vorerst nichts so
gef�hrlich gewesen zu sein wie die Teilung der �Souve-
r�nit�t oder die Einr�umung von Freiheiten gegen die
souver�ne Gewalt. Es galt das Prinzip: Wird die Herr-
schaft geteilt, ist der F�rst nicht souver�n (Jean Bodin).
Die religiçse Wahrheitsfrage wurde zunehmend poli-
tisch und rechtlich ausgeblendet, die staatliche Omni-
potenz durfte dadurch jedoch nicht in Frage gestellt
werden. Aus politischen Gr�nden bestand der �Staat
daher im konfessionellen Zeitalter auf der religiçsen
Einheit, da diese weiterhin als unverzichtbares Fun-
dament politischer Ordnung galt. Ein Zugest�ndnis
musste der Konfessionsstaat jedoch machen: Er konnte
die religiçse Einheit nur durchsetzen, indem er die mit-
einander streitenden Konfessionen durch Ermçglichung
der �Emigration (ius emigrandi) r�umlich trennte
(�Auswanderungsfreiheit). Was man aus heutiger Sicht
confessional cleansing (»konfessionelle S�uberung«) nen-
nen kçnnte, war ein europaweit praktiziertes Modell,
wie z.B. die R�ckg�ngigmachung des �Edikts von Nantes
(1589) durch das Edikt von Fontainebleau (1685) und die
folgende �Hugenotten-Emigration aus Frankreich.

F�r die Modernisierung Deutschlands brachte das
geistliche Herrschaftsrecht der Reichsst�nde in ihren
Territorien einen gewissen Verzçgerungseffekt. Das ius
emigrandi hatte zwar einen nicht zu untersch�tzenden
Fortschritt in der Gewissensfreiheit gebracht, es half
jedoch mit, den Durchbruch zur individuellen �Religi-
onsfreiheit in den Territorien hinauszuschieben.

� Augsburger Religionsfriede; Kirche und Staat;
Konfessionalisierung; Reformation;
Reichsverfassung
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1. Definition und �berblick
2. Bet�ubungsmittel und Stimulantia

1. Definition und �berblick

Nach heutiger Auffassung sind unter dem Begriff
»Drogen« alle psychoaktiven (= bewusstseinsbeeinflus-
senden) Substanzen zu verstehen; im Folgenden wer-
den jene behandelt, deren Konsum im nzl. Europa
massenhaft bzw. in sozial relevantem Umfang verbrei-
tet war. Bestimmend f�r die bis ins letzte Drittel des
19. Jh.s �berwiegend permissive Einstellung gegen�ber
dem D. war zum einen, dass der Einsatz pflanzlicher
Wirkstoffe zur Heilbehandlung, zur D�mpfung von
Hunger-, K�lte- und Schmerzempfindungen, zur Leis-
tungssteigerung und zur Beruhigung bei Angst- und
Erregungszust�nden von den fr�hesten Kulturen an zur
menschlichen �berlebenstechnik gehçrte. Die Grenze
zwischen jeweils medizinischem, lebenserleichterndem
und hedonistischem Gebrauch wurde dabei vor Durch-
bruch der naturwiss. �Medizin (sp�tes 19. Jh.) kaum
reflektiert. Es existierte sogar insofern eine »Welt ohne
Sucht«, als drogeninduzierte Reaktionen und Befind-
lichkeiten (z.B. Rauschzust�nde) in Unkenntnis der
Wirkungszusammenh�nge prim�r als Sitten- und Cha-
rakterfrage, nicht jedoch in Verbindung mit einem mçg-
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lichen Krankheitssyndrom gesehen wurden. Obrigkeit-
liche Eingriffsversuche und (v. a. kirchliche) Gegen-
propaganda gab es daher lediglich bei der Einf�hrung
kulturfremder Drogen (z.B. �Tabak) und bei krisenhaf-
ten Entwicklungen (z.B. im Fall des �Alkoholkonsums
im 16./17. Jh.).

Bei den sog. Hexendrogen (Salben, Tr�nken) blieb
bis in die Fr�he Nz. im Kontext magischer Rituale
und Praktiken (�Magie) die ehemals auch kultisch-reli-
giçse Funktion von Rauschdrogen innerhalb des europ.
Kulturraumes zweifellos am l�ngsten erhalten. Die hal-
luzinogen (etwa in Form von Flug- und Kçrperver-
wandlungserlebnissen) wirkenden Nachtschatten- und
Hahnenfußgew�chse Alraune, Tollkirsche, Bilsenkraut,
Stechapfel und Eisenhut gehçrten weit �ber die subkul-
turellen »Hexenbr�uche« hinaus (�Hexe) zu den volks-
medizinischen Basismitteln, die f�r ihre Wirksamkeit als
Schmerz- und Schlafmittel, aber auch als Aphrodisiaka
gesch�tzt wurden. Als Stimulanzien, Aphrodisiaka und
vielf�ltig einsetzbare Heilmittel angewandt wurden auch
»berauschende �Gew�rze« wie Safran, Muskatnuss und
Koriander.

Ein Spezifikum des europ. D. stellte dagegen das
»Arsenikessen« in den çsterr. Alpenl�ndern dar. Arsenik
(�Arsen), das bei der Erzverh�ttung entsteht (»�H�tten-
rauch«), war bis zum Ersten Weltkrieg wichtiger Be-
standteil der Volks- und Armenmedizin. Als einzig be-
kanntes anorganisches Rauschgift wurde es wegen seiner
leistungs- und vitalit�tssteigernden, aber auch kosmeti-
schen Wirksamkeit (Haut- und Haarqualit�t) einerseits
im Tierdoping (Rosst�uscherei), andererseits als Auf-
putschmittel von Menschen mit schweren kçrperlichen
T�tigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft bzw. im
Bergbau- und H�ttenwesen verwendet. Trotz hoher To-
xizit�t konnte es aufgrund seiner Toleranzbildung von
daran Gewçhnten auch in Dosierungen vertragen wer-
den, die normalerweise als tçdlich gelten.

2. Bet�ubungsmittel und Stimulantia

Als eminent abendl�ndische Droge ist das �Opium
zu bezeichnen. Als das Bet�ubungsmittel schlechthin
sp�testens in der griech.-rçm. Medizin fest etabliert,
erreichte es als Laudanum (Paracelsi), ein alkoholischer
Opiumauszug, im 17. und 18. Jh. europaweit den Rang
eines Wundermittels mit nahezu unbegrenzt angenom-
mener Indikationsbreite. Seinen Erfolg verdankte es
zweifelsfrei v. a. auch seinen willkommenen stimmungs-
bezogenen Nebeneffekten, denn Opium wurde in Do-
sierungen verschrieben bzw. in Selbstmedikation kon-
sumiert, die nach heutiger Erkenntnis zur Suchtbildung
ausreichten. Der h�ufige bis regelm�ßige Konsum von
Laudanum erstreckte sich �ber alle Altersgruppen und
Gesellschaftsschichten, von der einfachen Bevçlkerung

bis zu den europ. Eliten. Nahezu alle europ. Herrscher-
familien und Hofgesellschaften der Zeit des aufgekl�rten
Absolutismus waren davon betroffen; als bes. tragische
Beispiele unter den Kulturschaffenden sind Novalis,
E.T.A. Hoffmann, Baudelaire, Lord Byron oder Edgar
Allen Poe zu nennen.

Mit der einsetzenden �Industrialisierung erreichte
der Opiatkonsum durch seine Verbreitung unter Indus-
trie- und Hafenarbeitern, Bergleuten und in der Weber-
bevçlkerung sogar noch weitere Dimensionen; man
schenkte Opitate bedenkenlos auch in den Wirtsh�usern
aus. Ihr Suchtbildungspotential wurde erst im letzten
Drittel des 19. Jh.s erkannt.

Die bis heute grçßte Verbreitung erlangten allerdings
Alkohol und Tabak. Alkohol, schon seit der europ. Fr�h-
geschichte eine kulturell vertraute Droge, entwickelte
sich im Laufe des 16. Jh.s erstmals zum gesellschaftlich
wahrgenommenen Problem, als die einsetzende Kom-
merzialisierung der Destillation zum Massenkonsum
hochprozentiger Alkoholika (�Branntwein) unter Beibe-
haltung der gewohnten Trinkstile f�hrte (�Alkoholkon-
sum; �Trinkkultur). Eine weitere Ausbreitungswelle ver-
lief Ende des 19. und Anfang des 20. Jh.s parallel zur
Entstehung der �Manufakturen und �Fabriken, diesmal
in der sozial differenzierten Form des Elendsalkoholismus.

Der �Tabak verdankte seinen europ. Siegeszug den
beiden Katastrophen des 17. Jh.s, dem �Dreißigj�hrigen
Krieg und der �Pest. Anfangs erbittert bek�mpft, ent-
schieden sich die meisten Staaten schon aufgrund der
enormen Produktionsausweitung schnell f�r den fiskali-
schen Gewinn durch seine Besteuerung. Als weltweit
augenscheinlich mit allen sozialen und kulturellen Vor-
aussetzungen »kompatible« Droge (seine Verbreitung
stellt die erste Drogen-Pandemie dar) wurde Tabak zu-
n�chst getrunken, geschnupft und mittels Pfeife ge-
raucht, bis sich mit dem Krimkrieg die Zigarette all-
gemein durchsetzte. Erg�nzt wurde die europ. Drogen-
palette schließlich durch die Genuss- bzw. Purindrogen
�Kaffee, �Tee und Schokolade (�Kakao) im 17. und
18. Jh. (�Genussmittel).

� Heilpflanzen; Medizin; Pharmazie; Statuskonsum;
Trunksucht
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Karikatur
Die K. ist eine Kunstform der Kurzweil und des Bild-
witzes. Der Begriff caricatura (ital. caricare: »�bertrei-
ben«, »�berladen«) bedeutete urspr�nglich die �bertrei-
bende Naturnachahmung im �Portr�t. Mit der K. stellt
der K�nstler blitzschnelle Auffassungsgabe, zeichneri-
sche Schlagfertigkeit und Bildwitz unter Beweis. In erster
Linie ist sie als Situationskunstwerk eine Dom�ne der
�Zeichnung. Bis ins 18. Jh. hinein kursierte die K. im
privaten oder halbçffentlichen Kreis und wurde nicht als
Vorlage f�r die �Reproduktionsgrafik geschaffen. Des-
halb ist die fr�he K. auch nicht als privatisierte Fort-
f�hrung bekannter Bildformen wie Schandbild, Flug-
blatt, Bauernsatire, Groteskenkçpfe oder Narrendarstel-
lung zu verstehen. Insofern stellt die K. eine fr�he auto-
nome Kunstform dar, die nicht aus einem Auftrag, Ent-
wurfsprozess oder einer Funktionsbestimmung resul-
tiert. Hauptelemente der Darstellung sind die �bertrei-
bung der Gestalt, die Leichtigkeit in der Ausf�hrung und
das Komische der Bildwirkung. Von Anfang an ist f�r
die K. entscheidend, dass es bei ihr nicht darum geht, in
der Natur vorhandene Deformit�ten nachzuahmen und
dabei zu verst�rken, sondern vielmehr um die F�higkeit
des K�nstlers, die individuellen Besonderheiten im All-
tag zu erkennen, um sie dann als Charakterzeichen �ber-
treibend zu gestalten.

Der K.-Begriff in diesem Sinne wurde kurz vor 1600
in der Werkstatt der Familie Carracci in Bologna einge-
f�hrt und galt bis in die Mitte des 18. Jh.s ausschließlich
als komische physiognomische �bertreibung. Ihre Er-
findung wird Annibale Carracci zugesprochen, der
(nicht erhaltene) ritrattini carichi (»�bertriebene Bild-
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Abb. 1: Gianlorenzo Bernini, Karikatur des Papstes Innozenz
XI., 1676–1680 (Lavierte Federzeichnung, Leipzig, Museum
der bildenden K�nste, Graphische Sammlung). Der kr�nk-
liche, d�rre Papst pflegte oft Audienzen im Bett abzuhalten,
weshalb hier der Kontrast von Amtszeichen (Mitra als Bischof
von Rom) und Privatsph�re (Bett) sein Pontifikat ins L�cher-
liche zieht. Hier zeigt sich klar das kritische Potential der
Karikatur.

Abb. 2: Grandville, Schlagschatten, 2. Blatt (La Caricature, Journal, Nr. 3, 18. 11. 1830, Taf. 5). Nach der Juli-Revolution von 1830
in Paris und nach dem Regierungsantritt des B�rgerkçnigs Louis-Philippe von Orl�ans verbreitete sich rasch Ern�chterung
�ber die neue Politik. Grandville nutzt in seiner Karikatur auf die Vertreter des B�rgerkçnigtums den alten Mensch-Tier-Ver-
gleich, um im Schlagschatten den wahren Charakter dieser Repr�sentanten des Staates zu entlarven (von rechts nach links:
Jesuit, Regierungsmitglied, Zensor, Apotheker).



nisse«) geschaffen habe [1. 29]. Indem der K�nstler die
Eigenheiten einer Gestalt als K. interpretiert, leistet er
eine Verzerrung der Realit�t zum Komischen. Dabei
kommt es auf die Machart der K. an, die in der �Zeich-
nung zun�chst betont kunstlos erscheinen will, um in
der Knappheit der Form eine maximale Pointierung der
Bildwirkung zu erreichen. In diesem Sinne ist schon die
fr�he Aussage des K.-Theoretikers Giovanni Massani
(1646) zu verstehen: Je besser die K. gemacht sei, desto
mehr reize sie zum Lachen [1. 15]. Filippo Baldinucci
reihte dann 1681 die K. offiziell unter die Begriffe der
bildenden K�nste ein [2. 29].

Einer der herausragenden Karikaturisten im 17. Jh.
war Gianlorenzo Bernini. Seine Freim�tigkeit des Strichs
(franchezza di tocco) und seine �bertriebenen Federz�ge
(colpi caricati) deformierten das Portr�t, ohne dessen
�hnlichkeit zu verlieren, und seine K. erfreuten sich in
hçchsten Kreisen als Zeitvertreib großer Beliebtheit (vgl.
Abb. 1). Bernini soll 1665 die K. auch am Hof Ludwigs
XIV. eingef�hrt haben. In Italien galten K�nstler wie
Guercino, Pier Francesco Mola oder Pier Leone Ghezzi
als Meister der K.

Die Grenzen zur Bildsatire und zum komischen
�Genrebild waren bereits im 17. Jh. fließend geworden.
Um 1750 wurde die K. in England in der popul�ren
�Druckgrafik aufgegriffen und mit sozialen Themen zu
bisweilen komplexen Bildergeschichten erweitert. Es ent-
stand die çffentliche K. im Sinne politischer und mora-
lischer �Propaganda. ObwohlWilliamHogarth sich selbst
nicht als Karikaturist, sondern als comical history painter
bezeichnete, trugen seine Druckgrafiken zu diversen De-
formationen des çffentlichen Lebens entscheidend zur
Aufwertung der K. als Massenmedium bei. Gegen Ende
des 18. Jh.s gab es bereits Berufskarikaturisten, in England
etwa James Gillray oder Thomas Rowlandson.

W�hrend der �Franzçsischen Revolution wurde die
K. endg�ltig zu einem Instrument der innen- wie auch
außenpolitischen �Propaganda. Verfechter und Gegner
der Revolution �berschwemmten Europa mit einer Flut
von Ereignis-K., deren oft rohe Machart wenig k�nst-
lerische Absichten bekunden. Nach wie vor bestimmten
die Ausdruckswerte der �bertreibung, des H�sslichen
und des L�cherlichen den Bildsinn. Die Portr�t-K. war
dabei nur noch ein Teil des grenzenlosen Bildarsenals.
Einen internationalen Hçhepunkt errreichte die K. in
der �Bildpropaganda f�r oder gegen Napoleon.

Im 19. Jh. vertieften Honor� Daumier und Grand-
ville die Bildpolemik der K. mit bekenntnishafter Kritik
an gesellschaftlichen Missst�nden (vgl. Abb. 2). Die K.
wurde zur Protestform der çffentlichen Meinungsbil-
dung, die Bildsatire zum Spiegel moderner Sitten. Beide
f�hrten die K. auf ihren Hçhepunkt und gestalteten das
Komische des Alltags als k�nstlerische Deutung des mo-
dernen Lebens, als Symptomatik des menschlichen Da-

seins im Industriezeitalter und als Entschleierung zivili-
sierter Selbstgef�lligkeit. Die K. stellt seither einen zen-
tralen Faktor der popul�ren Bildpublizistik dar, subjek-
tiv in ihrer Spontaneit�t, doppeldeutig in ihrer Mi-
schung des Privaten und �ffentlichen und ausgestattet
mit der Kraft des schlagenden Bildwitzes.

� Bildpropaganda; Genrebild; Groteske; Ironie; Satire;
Witz
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1. Theorie und Praxis

Bereits in der Antike wurden �Kriege fçrmlich er-
kl�rt und eine K. vor Kriegsbeginn in Theorie und Praxis
teilweise auch gefordert. Antike K. hatten dabei oft rein
formalen, den Krieg erçffnenden Charakter ([5]; [9];
[12]). Im MA setzte die christl. Adaption der Lehre
vom �gerechten Krieg voraus, dass derjenige, der einen
Krieg begann, gerechte – im Fehlverhalten des Gegners
liegende – Gr�nde hatte; die Forderung nach einer K.
verschwand aber zun�chst mit der Verdr�ngung des
rçmischen Rechts. Formale Kriegserçffnungen setzten
sich erst im weiteren Verlauf des MAs, gespeist aus
verschiedenen Traditionen, wieder durch, und wurden
etwa seit dem 12. Jh. wieder allgemein �blich [9].

Im 16. Jh. gingen die Theoretiker des �Vçlkerrechts
davon aus, dass eine K. notwendig sei, die dem Gegner
eine angemessene Frist zur Reaktion einr�umte: Argu-
mentiert wurde, der Gegner werde mit der K. f�r sein
Vergehen wie vor Gericht vorgeladen (Conrad Braun),
oder – im R�ckgriff auf das rçmische Recht (�Rezepti-
on) –, eine K. sei formal notwendig (Balthazar Ayala).
Tats�chlich begannen Kriege in der ersten H�lfte des 16.
Jh.s in der Regel mit einer K. sowie einer Gegenerkl�-
rung der herausgeforderten Partei [12]. Die Theorie und
die ihr zugrundeliegende Praxis bezogen sich dabei
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meist eng auf �ußere Kriege zwischen christl. Staaten,
seltener auf �B�rgerkriege oder �Religionskriege. Aller-
dings f�llt in diese Phase auch die 1513 von Palacios Rubios
f�r Ferdinand von Arag�n nach dem Argumentations-
muster des gerechten Krieges ausgearbeitete Deklaration
(Requerimiento), welche vor Beginn kriegerischer Hand-
lungen der indianischen Bevçlkerung verlesen wurde [5].
Auch die Eroberung und gewaltsame Missionierung
Amerikas erfolgte somit formal nach den Regeln des
christlich-europ�ischen Kriegsrechts mit einer K.

Mit dem Ende der konfessionellen Einheit zerbra-
chen im 16. Jh. allm�hlich auch gemeinsame Vorstel-
lungen eines theologisch begr�ndeten �Kriegsrechts re-
spektive die Vorstellung, einander in Krieg und Frieden
durch gemeinsame religiçse Regeln verpflichtet zu sein
[6]. Vom 17. bis 19. Jh. vertraten die mit historisch-ju-
ristischen Fragestellungen befassten Autoren differente
Meinungen zum Kriegsrecht: H. Grotius, S. Pufendorf
oder E. de Vattel hielten an der Notwendigkeit der K.
fest, andere (J. Coccejus, J. G. Heineccius) r�ckten von
dieser Verbindlichkeit ab. Nicht erkl�rte Kriege finden
sich vereinzelt bereits im 16. Jh. Der �berfall der span.
�Armada auf England erfolgte 1588 ohne K., w�hrend
Philipp II. den Kriegsbeginn gegen England 1562 noch
durch ein gedrucktes Manifest hatte erkl�ren lassen [9];
[12]. Im 17. Jh. blieben K. zun�chst durchaus �blich,
doch fehlte v. a. seit der zweiten H�lfte des Jh.s durch
immer wieder vorkommende Abweichungen von der
Praxis zunehmend die verbindliche Sicherheit, dass ei-
nem Krieg die K. vorausgehen werde. Gustav Adolf
begann seine Invasion ins Reich 1630 ohne K., was
vom �Kaiser und vom Kurkolleg moniert und von
schwed. Seite nachtr�glich damit begr�ndet wurde,
dass im Verteidigungskrieg keine K. notwendig sei
(�Dreißigj�hriger Krieg) [1].

Im 18. Jh. wurde der Verzicht auf eine K. oder ihre
Nachreichung erst nach Kriegsbeginn oft Teil der Mili-
t�rstrategie, da nur so der �berfall auf den Gegner und
dessen �berrumpelung mçglich waren. Pr�gend wurde
hier besonders das Beispiel Friedrichs II. von Preußen,
der Schlesien 1740 ohne formale K. an �sterreich �ber-
fiel. Die radikale Ver�nderung des europ. Staatensystems
durch die �Franzçsische Revolution hatte auf Theorie
und Praxis der K. zun�chst keinen Einfluss. Die neuen
franz. Regierungen folgten zwar dem zeitgençssischen
Usus, Kriege grunds�tzlich zu erkl�ren, begannen aber je
nach Situation auch ohne K. mit den Kampfhandlun-
gen. Napoleon legte verst�rkten Wert auf die Einhaltung
der Formen bei Kriegsbeginn, ohne konsequent allen
Kriegen eine K. vorausgehen zu lassen. Insgesamt zeich-
nete sich dann aber im 19. Jh. erneut eine verst�rkte
Tendenz ab, Kriege vorab zu erkl�ren, seit der Mitte
des 19. Jh.s zunehmend auch durch Abgabe eines Ulti-
matums [92]; [12].

Das Osmanische Reich war in fr�hnzl. Universal-
friedensentw�rfen in der Regel nicht eingeschlossen.
Umgekehrt sah es sich selbst rechtlich im dauernden
Kriegszustand mit den nicht unterworfenen christl.
Staaten, der nur durch zeitliche befristete �Friedensver-
tr�ge oder �Waffenstillst�nde unterbrochen werden
durfte. Vor Beginn der Kampfhandlungen sollte der
Gegner zur Kapitulation und zum �bertritt zum Islam
aufgefordert werden, wie es etwa vor der Belagerung
Wiens 1683 geschah (�T�rkenkriege). Insgesamt wurde
die Frage der K. vom Osmanischen Reich aber ebenso
wenig konsequent gehandhabt wie zwischen den christl.
Staaten, wobei die Frage der milit�rischen Praktikabilit�t
wohl auch hier eine wichtige Rolle spielte [8]. Neben
tats�chlichen K. des Osmanischen Reiches existierten im
17. Jh. fingierte propagandistische Flugschriften, die als
vermeintliche osmanische K. die christl. Verteidigungs-
bereitschaft mobilisieren sollten. Erst mit einer Norma-
lisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem
Osmanischen Reich und den christl. Staaten im 18. Jh.
etablierte sich allm�hlich auch der beiderseitige Usus der
K. vor Kriegsbeginn.

2. Formen und historische Entwicklung der
Kriegserkl�rung

Von den unterschiedlichen Formen der Kriegserçff-
nung l�sst sich die �berbringung durch einen Boten,
welche bereits in der Antike gebr�uchlich war, seit dem
11. Jh. erneut nachweisen. Sie setzte sich zum Sp�tmittel-
alter hin verbindlich durch und blieb es zun�chst noch
am Beginn der Nz. Im 15. und 16. Jh. kam bei dieser
Form der K. nur die �berbringung durch einen Herold
in Frage. Herolde, deren Amt mit einem festen Namen
oder Titel verbunden war, �bten zentrale Funktionen im
hçfischen �Zeremoniell, bei Turnieren und in der Wap-
penkunde (�Heraldik) aus, und f�r ihre Person und
Herkunft galten strenge Kriterien. Die K. �berbringen-
den Herolde sind �Botschaftern vergleichbar, da beide
als bevollm�chtigte Vertreter souver�ner F�rsten agier-
ten und dabei durch vçlkerrechtlichen Usus persçnlich
gesch�tzt waren. Nach einer Bl�te noch in der ersten
H�lfte des 16. Jh.s verschwand diese Form der K. zum 17.
Jh. hin vçllig [9]; [12]. Jean Gratiolet, den Ludwig XIII.
1635 als Herold von Frankreich mit dem Titel d’AlenÅon
zur K. an Spanien in die Spanischen Niederlande schick-
te, wurde nicht empfangen, weil er kein Beglaubigungs-
schreiben vorweisen konnte: Die Mçglichkeit einer K.
durch einen Herold wurde nicht grunds�tzlich in Frage
gestellt, gleichwohl mokierte die span. Publizistik sich
�ber das altert�mliche Auftreten Gratiolets. Wahr-
scheinlich letztmalig erkl�rte 1657 Karl X. von Schwe-
den D�nemark durch einen Herold den Krieg. In Eng-
land, wo die meisten Kriege außerhalb des eigenen
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Territoriums gehalten werden konnten, setzte es sich
im 16. Jh. durch, dass Herolde den Kriegszustand auch
nach innen, zur Information der eigenen, von Kampf-
handlungen nicht betroffenen Bevçlkerung proklamier-
ten. Diese Praxis wurde bis ins 18. Jh. hinein beibehal-
ten [3]; [12]. Im �Heiligen Rçmischen Reich �ber-
brachte der Reichsherold noch zu Beginn des 18. Jh.s
die �Reichsacht.

Die Form der K. ver�nderte sich zur Nz. hin rasch
durch die Ausbreitung des �Buchdrucks einerseits und
durch die Etablierung st�ndiger �Diplomatie anderer-
seits: Gedruckte Kriegsmanifeste und Gegenmanifeste
wurden bald �blich. Im internationalen Kontext finden
sich gedruckte Kriegsmanifeste bereits unter Kaiser Ma-
ximilian I. (1493–1519) [2]; und seinem Nachfolger Karl
V. In England gab erstmals Heinrich VIII. 1543 gegen
Schottland eine �Flugschrift heraus [3]. Kriegsmanifeste
sind ihrer Form nach an die ��ffentlichkeit gerichtet
und leiten sich deshalb nicht von der gedruckten K.
her, sondern haben handschriftliche Vorl�ufer schon im
MA. Im 17. Jh. wurden K. und Manifest weitgehend
identisch oder aber das Manifest ersetzte die K. �blich
wurde, dass das Manifest als K. formuliert war, zuneh-
mend aber auch, dass die etablierten Formen der K.
nicht mehr beachtet wurden. Eher die Ausnahme bildet
auch hier die franz. Kriegserkl�rung an Spanien von
1635, die nicht nur �berbracht werden sollte (in den
Spanischen Niederlanden allerdings nicht entgegen-
genommen wurde), sondern zudem neben einem ge-
sonderten, inhaltlich z.T. abweichenden, Kriegsmanifest
gedruckt wurde [13].

Kriegsmanifeste legten die Kriegsgr�nde nicht mehr
als persçnliche Erkl�rung und Kriegsansage an den
Gegner dar, sondern erl�uterten sie f�r die �ffentlich-
keit sowie f�r verb�ndete und neutrale Staaten. Damit
einher ging, dass sie seit der zweiten H�lfte des 17. Jh.s
verst�rkt erst nach Kriegsbeginn herausgegeben wurden
und das Kriterium einer K. gar nicht mehr erf�llten
[12]. Gedruckte Kriegsmanifeste wurden auch dort, wo
auf K. nun vçllig verzichtet wurde, fast immer ver-
çffentlicht.

Erst nach der Herausbildung einer st�ndigen �Di-
plomatie (z.T. erst nach 1648), konnte die K. von der
Abberufung respektive Ausweisung der Diplomaten be-
gleitet werden, was dann seit dem 18. Jh. weitgehend
verbreitet war [12]. Die beim Gegner akkreditierten Di-
plomaten konnten die K. schriftlich oder m�ndlich mit-
teilen. Obwohl sie damit endg�ltig die Funktion der
Herolde �bernahmen und die Herolde umgekehrt �ber-
gangsweise eine Funktion in der Herausbildung diplo-
matischer Formen aus�bten, wurde die K. durch einen
Herold offensichtlich nicht erst durch die Verfestigung
st�ndiger Diplomatie verdr�ngt, sondern endete weit-
gehend bereits zuvor. Dass st�ndige Diplomatie zwi-

schen allen Staaten zunehmend zur Regel wurde, machte
es im 18. und 19. Jh. unnçtig, dass die K. als Akt mit
eigenen Formen vollzogen wurde.

Der Rechtshistoriker A. Steinlein vertrat 1917 die
Ansicht, dass von einer K. im formalen juristischen
Sinne nur gesprochen werden kçnne, wenn der Gegner
durch eine an ihn gerichtete Erkl�rung informiert wurde
[12]. Ein nur an die �ffentlichkeit gerichtetes Manifest,
welches die meisten Kriege im 18. Jh. begleitete, erf�llt
danach nicht die Form einer K., ebenso wenig der Ab-
bruch der diplomatischen Beziehungen. Auch wenn das
eine oder das andere vor Kriegsbeginn erfolgt und die
Kriegsabsicht erkennen l�sst, w�re es somit streng ge-
nommen keine K.

Je nach innerer Struktur und Verfassungsentwick-
lung eines Staates konnten die Formen seiner K. auch
derart uneindeutig sein, dass sich nicht klar sagen l�sst,
wann eine solche �berhaupt erfolgte. Dies gilt insbeson-
dere f�r das �Heilige Rçmische Reich in der zweiten
H�lfte des 17. Jh.s, da die Kriegshoheit nun bei �Kaiser
und �Reichstag lag, verbindliche Formen, wie das Reich
k�nftig Kriege erkl�ren sollte, sich aber noch nicht her-
ausgebildet hatten. In der Forschung ([7]; [10]) wurde
deshalb zeitweilig diskutiert, ob 1674 eine Reichskriegs-
erkl�rung an Frankreich erfolgt sei oder nicht.

3. Inhalte von Kriegserkl�rungen

Die K. der christl. Staaten orientierten sich in der
Nz. weiterhin an der Lehre vom gerechten Krieg, so dass
sie sich inhaltlich auf wenige grunds�tzliche Argumente
(z.B. Verteidigung, Erbrecht, Stçrung des Gleichge-
wichts) reduzieren lassen [11]. Mit der Franzçsischen
Revolution trat als neuer Aspekt eine »Ideologisierung
des Krieges« [4] hinzu, so dass milit�risches Vorgehen
nun auch mit der Durchsetzung der Ideale der �Revo-
lution respektive mit der Wiederherstellung der alten
Ordnung begr�ndet wurde. Die offiziell erkl�rten
Gr�nde konnten die tats�chlichen Motive f�r einen
Krieg sein oder mit ihnen in engem Zusammenhang
stehen; so wurde die franz. K. an Spanien 1635 mit der
Gefangennahme des Kurf�rsten von Trier begr�ndet,
worin sich echte franz. Motive (Beendigung weiterer
span. Expansion, traditionelle Rolle des franz. Kçnigs
als Protektor) widerspiegeln. Andererseits konnten die
in der K. angef�hrten Gr�nde durchaus Vorw�nde dar-
stellen, fehlte doch eine supranationale Instanz, die sie
�berpr�fte. Allerdings decken die Argumente in K. bis
zum 17. Jh. in der Regel mindestens einen Teil der
tats�chlichen Motivation ab. Auch die Kriegsmanifeste
argumentierten zun�chst oft formaljuristisch, hier setzte
aber bald eine zunehmende Tendenz zur �Rhetorik ein,
da ja Kriegsmanifeste nun v. a. darauf zielten, die �ffent-
lichkeit und andere Staaten zu �berzeugen.
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Durch Ludwig XIV. von Frankreich und Friedrich II.
von Preußen war das europ. Staatensystem erstmals in
der Nz. in grçßerem Umfang mit Kriegen konfrontiert,
die offensichtlichem Recht widersprachen. Die formale
Legitimierung spielte, wenn sie nicht ohnehin unter-
blieb, damit eine immer geringere Rolle. Anders als
klassische K. stellen Manifeste andererseits oft eine Do-
kumentation des Konflikts (zu der auch die Publikation
zentraler Dokumente oder juristischer Gutachten z�hl-
te) und eine historische Herleitung dar, so dass diese
neuere Form der K. eher Hinweise auf die tats�chlichen
Kriegsursachen bietet.

Insgesamt ist nzl. Entwicklung der K. deutlich von
�bergreifenden Ver�nderungen beeinflusst: Die zum
Beginn der Nz. hin etablierten festen und verbindlichen
Formen des Kriegsbeginns brachen durch das Aus-
einanderbrechen der religiçsen Gemeinsamkeit im 16.
Jh. sowie durch die vorhergehende �Kommunikations-
revolution auf. Machtstaatliche und strategische �ber-
legungen konnten im 18. Jh. immer grçßeren Raum
einnehmen, ohne dass die existierenden Traditionen
aber vçllig verdr�ngt wurden. Mit der immer weiteren
Entwicklung des �Vçlkerrechts kam es dann zu einer
Verrechtlichung und erneut zu festen Formen des
Kriegsbeginns, die jedoch im 19. Jh. noch nicht wieder
die Verbindlichkeit erreichten, welche sie zu Beginn des
16. Jh.s hatten.

� Diplomatie; Gerechter Krieg; Kriegsrecht;
Vçlkerrecht
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Anuschka Tischer

Lebenstreppe
Im Denken der Antike und des MAs finden sich vielf�l-
tige Konzepte zur Gliederung des menschlichen �Le-
benslaufs und zur Bewertung der einzelnen Lebenspha-
sen. Vom 13. Jh. an schob sich in Europa eine Denkfigur
in den Vordergrund, die den Lebenslauf als eine Bewe-
gung des Auf- und Abstiegs interpretierte. Der Kulmi-
nationspunkt, an dem die Menschen ihrer Vollendung
am n�chsten k�men, ist demnach in der Mitte des Le-
bens erreicht. 1540 brachten Jçrg Breu d.J. und Cornelis
Anthonisz in Amsterdam Holzschnitte auf den Markt
[1. 26]; [3. 19], die diesem Konzept die Form einer Dop-
peltreppe verliehen: vier oder f�nf Stufen des Aufstiegs,
bis mit dem vierzigsten oder f�nfzigsten Jahr der Hçhe-
punkt des Lebens erreicht wurde, und dann ebenso viele
Stufen des Abstiegs – als drastischer geistiger und kçr-
perlicher Verfall gezeichnet, der mit dem �Tod sein Ende
findet.

Diese ikonographische Form der L. erlebte von der
zweiten H�lfte des 16. Jh.s an eine erstaunliche Karriere.
Im 17. Jh. war sie in den Niederlanden, in England,
Deutschland, Frankreich und Italien zahlreich vertreten.
In der Regel charakterisierten auch Tiersymbole und
Spruchb�nder die einzelnen Lebensstufen: Dem vierzigs-
ten Lebensjahr wurde der Lçwe zugeordnet, dem f�nf-
zigsten der Fuchs, dem neunzigsten oft der Esel. »Vierzig
Jahr wohlgetan, funffzig Jahr stille stahn, sechszig Jahr
gehet das Alter an … neunzig Jahr der Kinder Spott«,
hieß es in beigef�gten Texten. Das 18. Jh. sah eine weitere
Verbreitung der L.; im 19. Jh. scheint sie den Hçhepunkt
ihrer Popularit�t erreicht zu haben. Nun wurde sie von
den großen »Bilderfabriken« (vgl. �Druckgrafik) Euro-
pas und Nordamerikas in Massenauflagen vertrieben
und fand Eingang in die H�user, Werkst�tten, Wirts-
stuben und Wohnzimmer der unterschiedlichsten sozia-
len Schichten. Das Motiv der L. bildete somit im Europa
des 16. bis 19. Jh.s die dominierende Darstellungsform
des Alterns. Sie verlieh der Gliederung des Lebenslaufs
in chronologisch fixierte und inhaltlich typisierte Stufen
sowie der Verbindung einer aufw�rts und abw�rts ge-
richteten Bewegung einen idealen Ausdruck. Die hierar-
chische Struktur der Pyramidenform betonte die Pri-
vilegierung des mittleren Lebensalters gegen�ber der
�Jugend und dem hçheren �Alter (vgl. Abb. 1–2).

Worin lag nun die Attraktivit�t der L. �ber einen so
langen Zeitraum und �ber soziale Milieus hinweg? Wa-
rum begann sie sich im 16. Jh. allm�hlich zu verbreiten,
war dann zwei bis drei Jahrhunderte außerordentlich
popul�r und verschwand schließlich ziemlich schnell in
der Zeit um den Ersten Weltkrieg? Ein kulturgeschicht-
licher Ansatz interpretiert die L. als eine Form der kul-
turellen Bew�ltigung der demographischen und sozialen
Unsicherheit vor dem 20. Jh.: Ein Bild des Lebens als
starrer und gleichbleibender Ablauf bediene die in der
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Fr�hen Nz. so starke Sehnsucht nach Stabilit�t. Ein
zweiter Ansatz verbindet das Motiv des Auf- und Ab-
stiegs mit der hohen �sozialen Mobilit�t der Fr�hen Nz.
und mit der Angst, besonders der Mittelschichten, vor
dem sozialen Abstieg. Ein dritter sieht die soziale Funk-
tion der L. in der Regulierung von Generationenbezie-
hungen im Familienzyklus [2. 58]. Im Europa der Fr�hen
Nz. waren Hof-, Besitz- oder Gesch�fts�bergaben inner-
halb der �Familie von wesentlicher Bedeutung f�r die
soziale Position der nachfolgenden �Generation. Aus

diesem Blickwinkel verkçrpert die L. eine Botschaft der
aufsteigenden Altersgruppe an die absteigende, bot eine
Legitimation f�r den Wunsch der J�ngeren, die �lteren
zu verdr�ngen und erleichterte es diesen zugleich, den
R�ckzug zu akzeptieren. Untersuchungen �ber die Ver-
teilung der wirtschaftlichen Ressourcen und Aktivit�ten
im Lebenslauf best�tigen, dass in vielen sozialen Milieus
Einkommen und Besitz in einer ersten Lebensphase
akkumuliert und in einer zweiten Phase allm�hlich an
die Nachkommen abgegeben wurden. Zwischen dem
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Abb. 1: Matth�us Merian
der �ltere, Les �ges de
l’homme et � quels ani-
maux il ressemble, Paris
1614.

Abb.2: Das Stufenalter des
Menschen, N�rnberg (G.N.
Renner & Schuster), 1835.

Der Vergleich der beiden
Darstellungen zeigt Kon-
tinuit�ten und Wandlun-
gen des Motivs der L.
vom 17. bis zum 19. Jh.
Die Einteilung in Zehnjah-
resgruppen und das f�nf-
zigste Lebensjahr als
Hçhe- und Wendepunkt
hatte sich durchgesetzt.
Dargestellt wurden nicht
mehr nur Lebensl�ufe von
M�nnern, sondern auch
von Frauen und von Paa-
ren. Die Tiersymbolik und
die barocke Todessym-
bolik – Sch�del oder Ge-
rippe – verschwanden all-
m�hlich als Rahmenmotiv
und wurden durch h�usli-
che Genreszenen ersetzt.



Motiv der L. und der sozialen Praxis bestanden in dieser
Periode der europ. Geschichte also Analogien.

� Alter; Familie; Generation; Jugend; Kçrper;
Lebenslauf; Soziale Mobilit�t; Tod

[1] P. Joerissen / C. Will, Die Lebenstreppe. Bilder der
menschlichen Lebensalter (Schriften des Rheinischen Muse-
umsamtes 23), 1984 [2] J. Ehmer, The Life Stairs: Aging, Ge-
nerational Relations, and Small Commodity Production in
Central Europe, in: T. K. Hareven (Hrsg.), Ageing and Gene-
rational Relations over the Life Course. A Historical and
Cross-Cultural Perspective, 1996, 53–74 [3] K. Hazelzet,
De Levenstrap, 1994.

Josef Ehmer

Sp�thumanismus

1. Begriff
2. Sp�thumanismus als Epoche
3. Tr�ger und Orte des Sp�thumanismus
4. Stile, Formen, Methoden
5. Das Ende des Sp�thumanismus

1. Begriff

Als Bezeichnung einer kulturgeschichtlichen Epoche
zwischen �Humanismus und �Barock wird S. oft be-
nutzt, aber selten definiert. Nur darin stimmen alle
g�ngigen Verwendungen �berein, ihn zugleich als sozia-
les Ph�nomen und als Ensemble von Bildungsinhalten
zu betrachten. In die Literaturwissenschaft eingef�hrt
wurde der (bis heute nur in der deutschsprachigen For-
schung gebr�uchliche) Begriff 1931 von Erich Trunz [12].
Er beschrieb S. als »Standeskultur« zumeist protestanti-
scher Gelehrter im �Heiligen Rçmischen Reich um 1600.
Der Historiker Gerhard Oestreich erweiterte und dyna-
misierte diese Definition, als er 1974 den S. als »eine den
Realien zugewandte Wissenschaftsbewegung« bestimm-
te, »deren konkretes Ziel eine konstitutive Stellung zur
�berwindung der tiefen staatlichen und religiçsen Krise
im Zeitalter der Konfessionsk�mpfe gewesen ist«
[9. 364]. Seither changiert der Begriff mit unterschiedli-
chen Akzentuierungen zwischen diesen beiden Defini-
tionen.

Generell steht »S.« f�r jene (grob zwischen 1550 und
1620 datierbare) Phase der europ. Bildungs- und �Kul-
turgeschichte, in der die Formen, Themen und Werte
des ital. �Renaissancehumanismus so sehr zum Gemein-
gut der europ. Elite geworden waren, dass sie begannen,
sich gem�ß den verschiedenen politischen, religiçsen
und sozialen Interessen ihrer einzelnen Tr�gergruppen
zu ver�ndern und je nach Ort und Milieu neue, von den
ital. Vorbildern oft stark abweichende Gepr�ge anzuneh-
men. Strittig sind in der Forschung v. a. die zeitlichen
Grenzen des S., sein Eigenwert als �Epoche und die
Frage, ob er gegen�ber dem Renaissancehumanismus

als Gewinn an Breitenwirkung, an gelehrter und �sthe-
tischer Professionalit�t oder als Verlust an moralischer
Autonomie und Stilreinheit zu werten sei.

2. Sp�thumanismus als Epoche

2.1. Vollendung des Humanismus

»Sp�t« erscheint der S. im Vergleich zum ital. �Re-
naissancehumanismus. Jene Stile, Formen, Methoden
und Ideale, denen ital. Gebildete seit der Zeit Francesco
Petrarcas (1304–1374) zu folgen begannen, wurden bei
den nordalpinen Eliten erst um 1500 gebr�uchlich. Erst
um diese Zeit begannen diese, ihre Briefe und Gespr�-
che, �Geselligkeit und �Gelehrsamkeit, Bildungsziele
und Wertmaßst�be an diesen Mustern zu orientieren
und den humanistischen Stil allgemein als vorbildlich
zu empfinden. Insofern w�re der nicht-ital. �Humanis-
mus insgesamt als S. zu bezeichnen. Ist diese Definition
auch zu allgemein, um forschungsleitend wirken zu
kçnnen, zeigt sie doch, dass ›sp�t‹ keineswegs als
›schwach‹ oder ›dekadent‹ zu verstehen ist. Im Gegenteil
wurden die Ideale der humanist. Bewegung erst im S.
allgemein anerkannt, umfassend gefçrdert, systematisch
in die Praxis umgesetzt und zu verbindlichen Normen
gesellschaftlichen Verkehrs erhoben.

Erst im S. kehrte der Humanismus als reformierende
Kraft in jene Institutionen ein, gegen die er in seiner
Fr�hphase in Opposition gestanden hatte: in �Schulen
und �Universit�ten. W�hrend etablierte Institutionen
sich allm�hlich nach humanist. Vorstellungen erneuerten
– zun�chst in den �Artes liberales –, kam es zu Univer-
sit�tsneugr�ndungen, die sich programmatisch humanist.
Werten, Formen und Methoden verpflichteten (Witten-
berg 1502; Frankfurt/Oder 1506; Alcal� de Henares 1509;
Paris, Collegium Trilingue 1530). Hatte sich der Huma-
nismus bislang in kleinen Gruppen organisiert, erlangte er
jetzt eine breite Basis. War er bisher eine Sache von Au-
ßenseitern gewesen, wurde er nun zur Haltung der Etab-
lierten. »Die Vertreter des S. hatten ein Studium an einer
der hçheren Fakult�ten hinter sich, sind nicht allein ›Ar-
tisten‹, sondern meist �rzte oder Juristen« [11. 213]. Im S.
zeigte sich also nicht der Niedergang des Humanismus,
sondern dessen hçchste �ußere Entfaltung.

1.2. Sp�thumanismus und Konfessionskonflikt

»Sp�t« war der S. aber auch deshalb, weil er auf eine
Herausforderung antworten musste, die den fr�heren
Humanisten unbekannt gewesen war: auf den aggressi-
ven Dogmatismus der neuen Konfessionskirchen. Seit
den 1530er Jahren trat dem humanist. Ideal einer freien
Laienfrçmmigkeit in ganz Europa das Leitbild einer
autorit�ren, hierarchisch geordneten, zentral gelenkten
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�Bekenntniskirche entgegen. Die Vertreter des Huma-
nismus reagierten darauf in unterschiedlicher Weise.

Einige suchten die humanist. Formen und Metho-
den in den Dienst der neuen Kirchen zu stellen, so etwa
Philipp Melanchthon (1497–1560) in Wittenberg, Jo-
hann Sturm (1507–1589) in Straßburg oder, seit 1563,
die Schulgr�nder der Societas Jesu (�Jesuiten) in ganz
Europa. Protestantische wie jesuitische �Schulen arbei-
teten seither mit humanist. Formen und Methoden. Die
konfessionelle Gelehrsamkeit adaptierte humanist. Er-
rungenschaften wie Quellenforschung, Textkritik, His-
torisierung, empirisch-rationale Beweisf�hrung und
klassische Stilmittel. Als S. indes wird diese Indienst-
nahme kaum gelten kçnnen. Zu sehr wichen die Ziele
dieser Theologen – die Festigung ihrer Konfession und
die Bekehrung ihrer Gegner – von dem humanist. Ideal
ab, Glaubensentscheidungen dem gebildeten Indivi-
duum anheim zu stellen.

Andere verweigerten sich der konfessionellen Pola-
risierung und bem�hten sich, ihr mit den Mitteln hu-
manist. �Bildung entgegenzuwirken. Zu ihnen z�hlt an
erster Stelle Erasmus von Rotterdam (1466–1536), der
von Fanatikern aller konfessionellen Lager angefeindet
wurde, nachdem er sich ihren Werbungen verweigert
und stattdessen zwischen ihnen zu vermitteln versucht
hatte. Er erscheint insofern zugleich als letzter ›klassi-
scher‹ Humanist und als erster Sp�thumanist. Zur Sym-
bolgestalt des S. aber wurde der niederl�ndische Philo-
soph und Staatstheoretiker Justus Lipsius (1547–1606).
Er formulierte die Formen und Werte des klassischen
Humanismus so um, dass sie geeignet waren, die Postu-
late konfessioneller Parteinahme zu unterlaufen und zu
konterkarieren, zugleich aber mehrdeutig genug blieben,
ihnen nicht offen entgegen zu stehen.

3. Tr�ger und Orte des Sp�thumanismus

Der Wille, konfessionelle Gegens�tze zumindest zeit-
weise und in bestimmten Kontexten zu ignorieren (eine
Haltung, die weder mit �Toleranz noch mit Indifferenz
verwechselt werden sollte), war ein typisches Merkmal
sp�thumanist. Intellektueller. Er zeigte sich nicht nur bei
Gelehrten, sondern auch bei Mitgliedern von politischen
Korporationen, Dom- und Stiftskapiteln und F�rsten-
hçfen. Auch und gerade konfessionell exponierte F�rs-
ten traten nicht selten als Fçrderer sp�thumanist. Kultur
hervor, so etwa Kaiser Rudolf II. (1576–1612), die çsterr.
Erzherzçge in Graz und Innsbruck, die bayerischen Her-
zçge Albrecht V. (1550–1579) und Wilhelm V. (1579–1597),
die Pf�lzer Kurf�rsten bis zu Friedrich V. (1610–1632) oder
die Herzçge von Braunschweig-Wolfenb�ttel, von Julius
(1568–1589) bis August (1635–1666). Einerseits suchten sie
ihre Hçfe als Treffpunkte der internationalen (also multi-
konfessionellen) �Elite attraktiv zu machen. Andererseits

sollte ihre �Patronage von Prestigeobjekten wie Kultur
und Gelehrsamkeit zeigen, dass ihre Konfession alles mo-
derne Wissen in sich begreife und somit gerade auch in
dieser Hinsicht die wahrhaft ›katholische‹ sei. �ber diese
Zusammenh�nge ist noch wenig bekannt, da das Ph�no-
men S. in der Diskussion um die �Konfessionalisierung
bislang kaum beachtet wird.

Zentren des S. im Reich waren Hçfe wie Wien, Prag,
Heidelberg, Wolfenb�ttel oder Stuttgart sowie Univer-
sit�ten wie Basel, Heidelberg (vor 1621), Helmstedt, T�-
bingen und Ingolstadt. Hinzu kamen �Gymnasien wie
die kurs�chsischen F�rstenschulen in Pforta, Meissen
und Grimma (1547) und die Semi-Universit�ten großer
Reichsst�dte wie Straßburg (ab 1566) und N�rnberg
(Altdorf, ab 1575). Außerhalb des Reichs wurden sp�t-
humanist. Kultur und Gelehrsamkeit besonders an den
Hçfen in London, Br�ssel (v. a. unter Albert und Isabel-
la, 1599–1633) und Norditalien sowie an der 1575 gegr�n-
deten Universit�t Leiden gepflegt.

4. Stile, Formen, Methoden

Die gesellschaftliche, institutionelle und konfessio-
nelle Verankerung des S. bedingte eine charakteristische
Ver�nderung der humanist. Stile, Formen undMethoden.
Zun�chst bewirkte deren Kanonisierung im Unterricht,
dass sie sich schematisch verfestigten – wogegen Erasmus
schon 1528 seinen Ciceronianus schrieb. Zugleich distan-
zierte sich die Elite, bedacht auf Exklusivit�t ihrer �Kom-
munikationsformen, zusehends von jenemHumanismus,
wie er nun auf den Schulen gelehrt wurde.

Gegen die dort �blichen Konventionen pflegten
sp�thumanist. Literaten einen betont virtuosen Umgang
mit humanist. Mustern, einen anspielungsreichen, em-
blematischen, absichtsvoll kryptischen Stil, dessen Sinn
und Raffinesse sich nur einem kleinen Kreis eingeweih-
ter Kenner erschließen sollte. Der sp�thumanist. Stil
neigte zu gesteigerter Virtuosit�t, zum �sthetischen
�Manierismus. Damit ging eine Verschiebung des Klas-
sikerkanons einher. Hatten bislang meist Cicero und
Livius den ersten Rang eingenommen, taten dies im S.
eher Seneca und Tacitus (�Tacitismus). Das Stilideal
schçner F�lle wich gedrungener K�rze, die wortreiche
Beschreibung der Andeutung. Zitate, bislang meist in
die Rede des Autors eingeschmolzen, wurden von Lip-
sius und seinen Nachahmern gerne unverbunden anei-
nander gereiht. Die Kunst der Kombination sollte di-
rekte Kommentare ersetzen.

Dieses Verfahren gehçrte zu den literarischen Stra-
tegien der arcana imperii, der politischen Klugheitslehre,
die als Teil der philosophia practica eine charakteristische
Reaktion sp�thumanist. Theoretiker auf die konfessio-
nelle Polarisierung darstellte. Sie wandelte das humanist.
Ideal politisch-praktischen Engagements in einen Habi-
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tus stoischer Distanziertheit bzw. berechnenden Verstel-
lung (dissimulatio).

Auf gelehrter Ebene beg�nstigte die professionali-
sierte Besch�ftigung mit den antiken Quellen eine hohe
Spezialisierung, gewaltige Materialsammlungen und in-
ternationale Gemeinschaftsunternehmen (�Inschriften,
�Lexika, �Editionen). Sie wurden typisch f�r die sp�t-
humanist. �Altertumskunde. Zugleich fçrderte die in-
tensive Auseinandersetzung auch mit entlegenen antiken
Texten und Disziplinen, vor allem mit antiker Mathe-
matik und Naturwissenschaft, Zweifel an der Vorbild-
haftigkeit der Alten.

Die wissenschaftlichen Revolutionen eines Nikolaus
Kopernikus (1473–1543) und Andreas Vesalius (1514–
1564) erwuchsen aus Versuchen, die klassischen Werke
eines Claudius Ptolemaeus und Hippokrates umzufor-
mulieren, um deren Autorit�t neu zu fundieren. Eben
die Konsequenz der Durchf�hrung aber brachte Ergeb-
nisse hervor, die den Bruch mit diesen Vorbildern un-
abweisbar machten. Zugleich st�rkte das elit�re Streben
nach Exklusivit�t das Interesse an Materien von �Her-
metik, �Alchemie, �Magie, �Kabbala. Daraus erwuchsen
eine neue Faszination f�r kosmologisch-scholastische
Systeme und die �berzeugung, dass der Mensch doch
nicht frei, sondern sein Schicksal durch �bersinnliche
Kr�fte vorherbestimmt sei. Beide Tendenzen waren ge-
eignet, den humanist. Glauben an menschliche Hand-
lungs- und Willensfreiheit merklich zu mindern.

5. Das Ende des Sp�thumanismus

Anhand dieser Ver�nderungen der Formen, Stile und
Grundpositionen humanist. Bildung und Gelehrsamkeit
l�sst sich die Frage nach dem Ende des S. beantworten.
Die entscheidenden Kriterien f�r seinen �bergang in
den �Barock bzw. die fr�he �Aufkl�rung sind das
Zur�cktreten der Artes aus ihrer um 1500 errungenen
F�hrungsrolle zugunsten neuer mathematisch-naturwis-
senschaftlicher Verfahren, die Abkehr von rhetorisch
fundierten Erkenntnismodellen auch innerhalb der Artes
selbst (z.B. im �Ramismus und endg�ltig im �Carte-
sianismus), die Vorliebe f�r Stoffsammlungen, die wach-
sende Standardisierung rhetorischer Formen sowie die
Relativierung antiker Vorbilder angesichts der Leistun-
gen der eigenen Zeit.

Dies gilt, obwohl die Errungenschaften der humanist.
Rhetorik und Textkritik bis zum Ende des 20. Jh.s eine
wesentliche Basis europ. Bildung blieben. Aus eben die-
sem Grund n�mlich – weil sie zum selbstverst�ndlichen,
beliebig benutzbaren Standard geworden waren –, hçr-
ten sie auf, die intellektuellen Debatten zu bestimmen,
die Muster und Maßst�be neuer Welterfahrung zu set-
zen. Wann genau diese Ablçsung stattfand, wird sich nur
f�r je konkrete Einzeldisziplinen ermitteln lassen. Dazu
aber ist noch viel vergleichende Forschung zu leisten. So
beschreibt S. vorerst weder ein konkretes historisches
Ph�nomen noch eine klar datierbare historische Epoche.
Eher dient er als heuristisches Modell f�r Forschungen
zum europ. �Humanismus.

� Epochen; Gegenreformation; Humanismus;
Reformation; Renaissance; Renaissancehumanismus
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